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Die Seite des Direktors

Das Bundesamt für Wohnungswesen
BWO hat eine von ihm in Auftrag gegebene
Studie veröffentlicht, welche der Frage nach­
geht, mit welchen Massnahmen sich das
Angebot an preisgünstigen Wohnungen in
Städten und Agglomerationen verbessern
lässt. Wenig überraschend kommt sie zum
Schluss, dass keines der geprüften Instru­
mente sich generell empfehlen lässt.

Besonders interessant: Die Verpflichtung
von Grundeigentümern zur Realisierung
eines bestimmten Anteils an preisgünstigen
Wohnungen dürfte zwar bei Neueinzonun­
gen oder Aufzonungen zu preisgünstigen
Wohnungen führen, ohne Auf­ und Einzo­
nungen dagegen investitionshemmend wir­
ken. Bei der Mehrwertabgabe und deren
möglichen Verwendung für preisgünstigen
Wohnraum ortet die Studie ein grosses Po­
tenzial. Allerdings würde die Mittelbeschaf­
fung Auf­ und Einzonungen in grossem Aus­
mass bedingen, was insbesondere in Städten
und Agglomerationen schwer umsetzbar ist.
Aufhorchen lässt sodann, dass die Mehr­
wertabgabe zu einem Anstieg der Boden­
preise führen könnte, wenn die Erträge direkt
in den Immobilienmarkt fliessen. In Erwä­
gung gezogen wird derzeit aber ohnehin
eine andere Verwendung – nämlich für Ent­
schädigung für Auszonungen.

Nicht unerwähnt lässt die Studie Schat­
tenseiten der Vergünstigung von Wohnraum.
Die Vergünstigung von Wohnraum könnte
zu einer verstärkten Zuwanderung in die
Zentren führen. Die Folge wären weiterhin
ansteigende Preise in den Zentren und sin­
kende Preise im Umland. Durch die generelle
Vergünstigung des Wohnraums sei schliess­

Albert Leiser,
Direktor Haus­

eigentümerverbände
Stadt und Kanton

Zürich

Preisgünstiges Wohnen
dank raumplanerischer Massnahmen?

Albert Leiser

lich ein Anstieg des Pro­Kopf­Konsums von
Wohnfläche zu erwarten.

Überraschend deutlich wird darauf hinge­
wiesen, dass bei den entstehenden Wohnun­
gen die Vergabepraxis entscheidend ist. Dass
tatsächlich die Zielgruppe vom zusätzlichen
Angebot profitiert, müsse mit Belegungsvor­
schriften sichergestellt werden. Andernfalls
würde der Wohnraum für Haushalte ver­
günstigt, welche aufgrund ihrer Einkom­
mens­ und Vermögenssituation nicht darauf
angewiesen sind. Die Schattenseiten von Be­
legungsvorschriften verschweigt die Studie
aber nicht. Da wären die aufwendigen Kon­
trollmassnahmen und die Notwendigkeit,
dass Haushalte, die an einem Ort «verwur­
zelt» sind, bei späterer Nicht­Erfüllung der
Vorschriften wegziehen müssen.

Die Auslegeordnung ist interessant und es
ist zu begrüssen, dass die Studie nicht vor­
gibt, für ein komplexes Problem eine einfa­
che Patentlösung gefunden zu haben. ■
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«Dank IC-Hauswart
kann ich endlich
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Hauswartungen
Unterhaltsreinigungen
Umgebungs- und Gartenpflege
Technischer Dienst
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www.ic-hauswart.ch
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Abstimmung vom 3. März 2013

Steuergerechtigkeit
für Hauseigentümer
Albert Leiser, Gemeinderat Stadt Zürich, Direktor HEV Kanton Zürich

Jeder Hauseigentümer muss Steuern, Sondersteuern und Gebühren
bezahlen. Für viele ist das auch unter normalen Umständen eine hohe
finanzielle Belastung. Besonders störend ist es dann, wenn Steuern
erhoben werden, die unverhältnismässig hoch sind. Am 3. März 2013
wird im Kanton Zürich über die Anpassung der Grundstückgewinn­
steuer abgestimmt.

Der Vorschlag des Kantonsrates zur An­
passung der Grundstückgewinnsteuer ist
fair und zeitgemäss, weil besonders bei lan­
ger Besitzesdauer der Grundstückgewinn
zum Teil oder ganz durch die Teuerung zu­
stande kommt und nicht unbedingt durch
die konjunkturelle Wertsteigerung oder
durch die Infrastrukturmassnahmen der Ge­
meinde (siehe Rechenbeispiel Teuerung).
Hinzu kommt, dass heute längst nicht mehr
so viele neue Abwasser­ oder Stromleitun­
gen, ganze Strassen oder Bushaltestellen
erstellt werden müssen. Und wenn doch,
dann wird nicht selten der Hauseigentümer
mit zusätzlichen Gebühren zur Kasse gebe­
ten. Die Kosten von öffentlichen Dienst­
leistungen werden heute im Schnitt zu
80 Prozent über Gebühren bezahlt, und
nicht alle wertvermehrenden Aufwendun­
gen sind steuerlich abzugsfähig.

Grosser Widerstand trotz vollen
Gemeindekassen

Die Anpassung der Grundstückgewinn­
steuer stösst auf grossen Widerstand seitens
der Gemeinden. Das ist verständlich, denn
die Einnahmen fliessen vollumfänglich in die
Gemeindekassen. Auch wenn die Einnah­

men aus der Grundstückgewinnsteuer ur­
sprünglich eingeführt wurden, damit die
Gemeinden ihre grossen Erschliessungs­
massnahmen finanzieren können, darf jede
Gemeinde selbst bestimmen, wofür sie das
Geld einsetzen will.

Die befürchteten Steuerausfälle von
75 Millionen Franken (ca. 1,5 Steuer­
prozent) für die Zürcher Gemeinden sind
jedoch verkraftbar, weil es den Gemeinden
grundsätzlich immer besser geht: 2011 ha­
ben die meisten positiv abgeschlossen. Und
dieses Jahr konnten 37 von 171 Gemeinden
ihre Steuern sogar senken. Zusätzlich haben
die Wohneigentümer allein 2012 wegen
der geringeren möglichen Schuldzinsabzü­
ge rund 100 Millionen Franken mehr an
Steuern an die Zürcher Gemeinden abgelie­
fert als noch 2008.

Hinzu kommt, dass die Grundstückge­
winnsteuereinnahmen oft grossen Schwan­
kungen unterliegen. Ein extremes Beispiel
dafür liefert die Stadt Zürich: 2009 musste
sie einen Rückgang der Grundstückgewinn­
steuereinnahmen von über 7,5 Millionen
Franken auf knapp 104 Millionen hinneh­
men. Im Folgejahr beliefen sich die Einnah­
men wieder auf über 109 Millionen Franken
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abgaben, die Quellenbesteuerung oder
ganz aktuell die Revision des Raumpla­
nungsgesetzes.

Eigenheim ist Teil der Altersvorsorge
Die ganze Diskussion um die möglichen

Steuerausfälle lenkt jedoch vom eigentli­
chen Ziel dieser Steuergesetzänderung ab;
nämlich von einer gerechteren Besteuerung
der Eigenheimbesitzer bei Grundstück­
gewinnen.

Nicht nur für Seniorinnen und Senioren
ist eine Anpassung der Grundstückgewinn­

steuer wünschenswert. Es gibt viele Situati­
onen im Leben, die niemand will und mit
einem abrupten Hausverkauf enden. Dazu
gehören genauso Scheidungen, Invalidität
und Arbeitslosigkeit.

Das überparteiliche Komitee «Faire
Grundstückgewinnsteuer» setzt sich dafür
ein, dass die Eigenheimbesitzer wenigstens
in solchen Situationen fair besteuert wer­
den. ■

www.grundstückgewinnsteuer.ch
www.facebook/com/IgEigenheimZuerich

Abstimmung vom 3. März 2013

lic. iur. Martin Byland, Rechtsanwalt, TBO Treuhand AG

Terminvereinbarung: Frau R. Mülly, Sekretariat Rechtsabteilung, 044 487 17 11.
Kosten: Für die Erstbesprechung gilt ein Stundenansatz von Fr. 230.–.
Weitergehende Beratungen werden individuell vereinbart und budgetiert.

Steuerberatung beim HEV Zürich

Steuern sparen
durch Planung und Beratung
Immer neue Veränderungen in Steuerrecht und Steuerpraxis, immer undurchschaubarere Zusammenhänge – kein
Wunder, dass man als Steuerpflichtiger bald einmal die Übersicht verliert. Beim Ausfüllen der Steuererklärung oder
wenn der Einschätzungsentscheid vorliegt, ist es meist zu spät. Optimale Massnahmen müssen langfristig im Voraus
geplant und auf die individuelle Steuersituation zugeschnitten werden.

Konkrete Hilfe bei sämtlichen Steuerproblemen, sei es bei der Steuerplanung, bei der Steuer-
erklärung oder bei Vorliegen von Einschätzungsentscheiden (inkl. Hinterziehungsverfahren),
setzt eine persönliche Beratung aufgrund genauer Prüfung der Gesamtsituation voraus.
Beim HEV Zürich berät Sie ein Fachmann mit langjähriger Erfahrung:
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Abstimmung vom 3. März 2013

und stiegen dann im Jahr 2011 auf satte
137,3 Millionen Franken an. Das ist ein Plus
im Vergleich zum Vorjahr von rund 28 Mil­
lionen Franken. Dieses Beispiel zeigt exem­
plarisch, dass Prognosen zu möglichen
Steuerausfällen allgemein mit Vorsicht zu
geniessen sind und dass die prognostizier­

ten Steuerausfälle im natürlichen Schwan­
kungsbereich der Grundstückgewinnsteuer­
einnahmen liegen. Zudem gibt es Ein­
flussfaktoren, die sich viel stärker auf das
Gemeindebudget auswirken – beispielswei­
se der Zuzug oder Wegzug von potenten
Steuerzahlern, der Finanzausgleich, Sozial­

Wenn der Besitzesdauerrabatt tatsächlich die Teuerung kompensieren soll, dann
muss dieser wie vom Kantonsrat vorgeschlagen erhöht werden. In diesem Beispiel
beträgt der Verlust durch die Teuerung CHF 6357, der Abzug durch den Besitzesdauer­
rabatt beträgt aber nur CHF 3220.
Es bleibt also trotz Besitzesdauerrabatt ein teuerungsbereinigter Verlust von CHF 3137.

Ohne Teuerungsbereinigung In CHF

Kaufpreis 665000

Verkaufspreis 721000

Nomineller Gewinn 56000

Zu bezahlende Grundstückgewinnsteuer 10780 (mit Besitzesdauerrabatt)

14000 (ohne Besitzesdauerrabatt)

Mit Teuerungsbereinigung

Kaufpreis mit dem Landesindex der Konsumenten­ 727357
preise auf 2006 umgerechnet

Verkaufspreis 721000

Realer Verlust (statt Gewinn) – 6357

Zu bezahlende Grundstückgewinnsteuer mit 10780 (mit Besitzesdauerrabatt)
Besitzesdauerrabatt 14000 (ohne Besitzesdauerrabatt)

Vergleich Teuerungskompensation durch

Besitzesdauerrabatt

Höhe des Abzugs durch den Besitzesdauerrabatt 14000 – 10780 = 3220

Differenz realer Verlust im Vergleich zum möglichen
Abzug durch den Besitzesdauerrabatt – 6357 + 3220 = – 3137

Rechenbeispiel
(entspricht dem Modell des Statistischen Amts Kanton Zürich):

Das pensionierte Ehepaar Leutenegger muss sein 1995 erworbenes Eigenheim in Affoltern
a.A. verkaufen und in eine Seniorenwohnung in Winterthur ziehen. Das Eigenheim haben
sie vor 11 Jahren gekauft.
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Bewirtschaftung
Handel und Verkauf
Erstvermietung

ist einfacher
zu erreichen!

Suchen Sie einen Käufer für Ihre Liegenschaft? Nutzen Sie unsere umfassen-
den Marktkenntnisse und unser weitgespanntes Beziehungsnetz. Wir stellen
Ihren Verkauf von A bis Z sicher, von der Preisfestlegung bis zur Abwicklung
der Grundstückgewinnsteuer. freuen sich auf Ihre Kontaktnahme.

Wir verkaufen für Sie!

Hauseigentümerverband Zürich Albisstrasse 28 8038 Zürich
Telefon 044 487 17 80 Fax 044 487 17 83 rita.eichenberger@hev-zuerich.ch www.hev-zuerich.ch

Ihre Immobilien. Unser Zuhause.

Rita Eichenberger und ihr Team
freuen sich auf Ihren Anruf auf 044 487 17 80
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Die revidierte Raum-
planung schiesst völlig
übers Ziel hinaus!

HEV Schweiz, Postfach, 8032 Zürich

Liftsanierung zu
unschlagbaren Konditionen
Wir ersetzen Ihre Liftanlage zu unschlagbaren Konditionen!

1 Ersatz bestehender Liftanlagen

 5 Jahre Vollgarantie
 lieferbar ab 4 Wochen
 optimales Preis-Leistungs-Verhältnis

 Liftsanierung für alle Marken nach EN 81-80

2 Unterhalt bestehender Liftanlagen

 Liftservice bis zu 25% günstiger als Hersteller
(z.B. Schindler, Otis, AS Aufzüge, Kone, Thyssen etc.)

 Serviceverträge mit jährlicher Laufzeit

Verlangen Sie eine Offerte unter www.oeconomic.ch

Hardhofstrasse 17
8424 Embrach

Tel. 043 266 40 66
Fax 043 266 40 60

info@oeconomic.ch
www.oeconomic.ch
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StEuEr-LawINE uNd höhErE KoStEN — NEIN
Das Gesetz bringt eine staatliche Mindestabgabe von 20 Prozent, um
Mehrwerte abzuschöpfen. Der Abgabesatz ist nach oben offen! Das heisst:
Die Abgabe wird sehr schnell explodieren. Und weil die Einnahmen immer
noch nicht ausreichen, um alle Auszonungen zu finanzieren, werden letztlich
die Steuern für alle steigen. Leidtragende sind Steuerzahler, Wohn-
eigentümer, Mieter und Konsumenten.

KoNtraproduKtIvE Bau-ZwäNgE — NEIN
Das Gesetz verordnet den staatlichen Überbauungszwang. Grundeigentümer
können nicht mehr selber entscheiden. Sie müssen in Siedlungsgebieten die
letzten freien Grundstücke überbauen. Das ist kontraproduktiv.

mauLKorB für gEmEINdEN — NEIN
Das Gesetz gibt alle Macht den Bürokraten. Es ist völlig zentralistisch.
Eigentümer, Gemeinden und Kantone werden bevormundet. Staatliche
Funktionäre und Planer haben das Sagen. Mit schlimmen Folgen: Zahlreiche
Gemeinden werden in ihrer Entwicklung blockiert.

am 3. märZ — raumpLaNuNgSgESEtZ NEIN!
ES ISt tEuEr, KoNtraproduKtIv
uNd ZENtraLIStISch.
Klar ist: Zu unserem Boden müssen wir Sorge tragen. Doch es geht auch
ohne kontraproduktive und teure staatliche Zwänge. Der Hauseigentümer-
verband Schweiz engagiert sich für das Eigentum und einen vernünftigen
Umgang mit unserem Boden.

NEIN
zum Raum-
planungsgesetz

am 3. März

HEV Schweiz, Postfach, 8032 Zürich
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Hardstrasse 67 / 8004 Zürich

Kaminfegerei
Lüftungsreinigung

Dachdeckerei
Bauspenglerei

Reparaturdienst

Gebr. Knabenhans AG

Telefon 044 493 30 10
Fax 044 493 3014

info@knabenhans-ag.ch
www.knabenhans-ag.ch

Altbau und Denkmalschutz
Kundenservice/Beratung
Entwurf und Gestaltung

Kunst am Bau
Hightech/Büroumbauten

Gesunde Anstriche
Arztpraxis/Klinik

Maler Feurer AG
Eidg. dipl. Malermeister, 8802 Kilchberg
Tel. 044 715 21 20, www.malerfeurer.ch
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Hauswartungen
Liegenschaftenservice

Scherrstrasse 3
8006 Zürich
044 350 64 64
info@casarep.ch

Egg ZH Rüschlikon Winterthur Rapperswil SG

Video
www.casarep.ch

Abstimmung vom 3. März 2013

kurrenzieren würde. Das birgt die grosse
Gefahr, dass sie sich gegenseitig die Preise in
die Höhe treiben würden – stärkere Nach­
frage, höhere Preise. Steuergelder kann man
sicher sinnvoller einsetzen.

Die Berücksichtigung ökologischer
Grundsätze gehört seit langem zu den bau­
politischen Grundsätzen der Stadt Zürich.
Wenn hier je in dieser Beziehung Vorwürfe
gemacht werden, geht es stets darum, dass
weniger manchmal mehr wäre. Die Stadt
rühmt sich ihrer Vorbildfunktion in Sachen
ökologisch Bauen – sowohl als Bauherrin,
als Baubewilligungsbehörde wie auch als
Partnerin von Wohnbauträgern. Sie hat auf
diesem Gebiet gewiss kein Manko zu ver­
zeichnen. Auch unter diesem Blickwinkel
erscheint daher eine neue Institution, wel­

che sich ökologisches Bauen auf die Fahne
geschrieben hat, als überflüssig und kosten­
treibend.

Wie man es dreht und wendet, die Stadt
Zürich kann die sich gesteckten Ziele ohne
eine neue Stiftung ebenso gut erreichen wie
mit. Ein zusätzlicher Verwaltungsapparat
verursacht lediglich Kosten, bringt sie aber
dem Ziel keinen Schritt näher. Sie tut daher
besser daran, die Mittel in den Wohnungs­
bau zu stecken, statt in den Aufbau einer
neuen Institution. ■

Daher:

NEIN zur Volksinitiative
«Bezahlbar UND

ökologisch wohnen!» !!
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Abstimmung vom 3. März 2013

NEIN zu mehr Bürokratie
im gemeinnützigen Wohnungsbau
Albert Leiser, Gemeinderat Stadt Zürich, Direktor HEV Zürich

Die Stadt Zürich verfügt bereits über genügend Instrumente und
Institutionen, um ihre wohnpolitischen Ziele zu erreichen. Eine weitere
Stiftung ist dafür unnötig, vergrössert den Verwaltungsapparat und
kostet mehr als sie nützt.

Wie in der Abstimmungszeitung darge­
legt wird, ist die Stadt Zürich in der Förde­
rung des gemeinnützigen Wohnens füh­
rend, jede vierte Mietwohnung in der Stadt
gehört bereits dauerhaft dem preisgünsti­
gen Segment an. Dennoch haben die
Stimmberechtigten im vergangenen Herbst
einem wohnpolitischen Grundsatzartikel in
der Gemeindeordnung zugestimmt, der
Massnahmen für mehr ökologisch vorbildli­
che und preisgünstige Wohnungen fordert.
Bis 2050 soll der Anteil von Mietwohnungen
im Eigentum von gemeinnützigen Wohn­
bauträgern auf einen Drittel erhöht werden.
Ob man eine Verstärkung der Aktivitäten
der Stadt auf dem Wohnungssektor sinnvoll
findet oder nicht, steht somit nicht mehr zur
Debatte. Diesen demokratischen Entscheid
gilt es selbstverständlich zu respektieren,
selbst wenn man an der Erfüllbarkeit der for­
mulierten Forderungen zweifelt.

Der HEV hat sich immer wieder entschie­
den hinter die städtische Wohnpolitik ge­
stellt. Er betrachtet sie ausdrücklich als Er­
folgsmodell – jedenfalls bisher. Er fragt sich
zwar, wie die Stadt die im Grundsatzartikel
postulierten Forderungen erfüllen kann,
beabsichtigt aber in keiner Weise auf Funda­
mentalopposition zu machen. Dennoch
sollte verhindert werden, dass nun jeder

Vorschlag, der vordergründig dem Sinn des
Grundsatzartikels entspricht, kritiklos ver­
wirklicht wird. Vielmehr gilt es jedes Mal
aufs Neue zu prüfen, inwieweit die vorge­
schlagene Massnahme nicht nur dem
Zweck, sondern darüber hinaus auch dem
Grundsatz des haushälterischen Umgangs
mit Steuermitteln entspricht.

Mit ihrer langjährigen Erfahrung und ih­
ren verlässlichen Partnern im kommunalen
und genossenschaftlichen Wohnungsbau
sowie den bereits bestehenden städtischen
Stiftungen, Stiftung zur Erhaltung von
preisgünstigen Wohn­ und Gewerberäumen
der Stadt Zürich (Stiftung PWG), Stiftung
Wohnungen für kinderreiche Familien und
Stiftung Alterswohnungen, Stiftung für
Studentisches Wohnen Zürich, Stiftung für
Jugendwohnhilfe, verfügt die Stadt über
funktionierende, eingespielte Institutionen,
die genau den Zielen des Grundsatzartikels
entsprechen. Es ist nicht einzusehen, was
eine neue Stiftung anders und vor allem
besser machen könnte. Sicher ist dagegen,
dass ein neuer administrativer Apparat
zusätzliche Kosten verursachen würde. Zu
befürchten ist zudem, dass eine neue Insti­
tution, die sich auf demselben eng begrenz­
ten Zürcher Immobilienmarkt durchsetzen
müsste wie die bestehenden, dieselben kon­



«Zürich ist mein Zuhause: Hier lebe
und arbeite ich, und hier gehen
meine Kinder zur Schule. Zürich ist
mir wichtig. Ich will Verantwortung
dafür übernehmen, dass sich unsere
Stadt gesund weiterentwickelt. Un­
serem Lebensraum, unserem Werk­
und Finanzplatz müssen wir Sorge
tragen. Der Motor muss laufen.
Unverbraucht und voller Energie,
mit Beständigkeit und Weitsicht
will ich mich im Stadtrat dafür
einsetzen. Dazu gehört auch mein
Engagement, damit Wohneigentum
auch künftig Sicherheit in jedem Le­
bensabschnitt bringt. Bewohner, die
Eigenverantwortung übernehmen
und an ihrer Altersvorsorge bauen,
müssen wir unterstützen.»

■ 1964, verheiratet, Vater von drei schupflichtigen Kindern ■ Zahn­
techniker, seit 1989 Geschäftsführer des eigenen Unternehmens Ca­
min & Hari Zahntechnik mit neun Mitarbeitenden ■ Vorstandsmit­
glied FDP Stadt und Kanton Zürich ■ 2007–2009 Gemeinderat der
Stadt Zürich ■ 2009–2011 Kantonsrat des Kantons Zürich ■ seit
2009 Wahlkampfleiter der FDP Kanton Zürich ■ seit 1999 beraten­
der Zahntechniker der Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich ■ seit
2002 Arbeitsrichter am Bezirksgericht Stadt Zürich und seit 2012 an den
Bezirksgerichten Dietikon, Hinwil, Horgen, Meilen, Pfäffikon und Uster
■ HEV­Mitglied seit August 1996.
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Stadtratswahlen Stadt Zürich

Marco Camin, FDP
«Mit Kontinuität, Bodenständigkeit und Offenheit für
eine gesunde Entwicklung in Zürich und dafür, dass sich
Leben und Arbeiten in der Limmatstadt lohnen.»



Ob Mietersuche, Verträge, Abrechnungen oder Notfalldienst: Wir übernehmen
für Sie die Verwaltung Ihrer Liegenschaft. Umfassend oder in Teilbereichen –
auf jeden Fall aber zuverlässig und kompetent. Und wenn nötig schauen wir
für Sie mit unserer eigenen Rechtsabteilung zum Rechten.

Wir verwalten für Sie!

Hauseigentümerverband Zürich Albisstrasse 28 8038 Zürich
Telefon 044 487 17 50 Fax 044 487 17 32 hans.barandun@hev-zuerich.ch www.hev-zuerich.ch

Ihre Immobilien. Unser Zuhause.

Hans Barandun und sein Team
freuen sich auf Ihren Anruf auf 044 487 17 50

Interkantonale Strafanstalt Bostadel
Postfach 38, 6313 Menzingen ZG, www.bostadel.ch

Unsere Produktionsbetriebe garantieren eine tadellose Qualität.
Abholung und Lieferung nach Absprache.

Weitere Informationen und Preislisten finden Sie auf www.bostadel.ch

Malerei
In unserem modern eingerichte-
ten Betrieb mit umweltgerechter
Entsorgung sind wir auf das Ab-
laugen, Grundieren und Spritzen
(Heissspritzverfahren) spezialisiert.

❱ Fensterläden
❱ Möbelstücke
❱ Gartenmöbel

Ernst Langenegger,
unser Betriebsleiter Malerei, berät Sie gerne.
Telefon 041 757 19 43, Fax 041 757 19 01
E-Mail: maler@bostadel.ch

Schreinerei
Wir sind spezialisiert auf die
Restaurierung von Stühlen mit
Jonc- oder Schnurgeflechten,
Möbelrestaurationen und Auf-
frischungen.

❱ Stühle flechten
❱ Möbelrestaurationen
❱ Serienarbeiten

Bruno Joller,
unser Betriebleiter Schreinerei, berät Sie gerne.
Telefon 041 757 19 80, Fax 041 757 19 02
E-Mail: schreiner@bostadel.ch



Elektronischer / Mechanischer
Einbruchschutz

Garantie gegen techn. Fehlalarm
5 Jahre Geräte-Garantie
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Initiative

Kantonale Volksinitiativen «Ja zu fairen Gebühren»

Unterschriftenzahl
um fast 50 Prozent übertroffen
Am 23. Januar, über einen Monat vor Ablauf der Sammelfrist,
reichten Vertreter des Kantonalen Gewerbeverbands Zürich (KGV)
und des HEV Kanton Zürich die Unterschriften zu den beiden
Volksinitiativen «Ja zu fairen Gebühren» bei der Staatskanzlei ein.

Schon vor Weihnachten, also nach nicht
einmal zwei Dritteln der Sammelfrist, waren
bereits weit über die benötigten 6000 Un­
terschriften für die beiden Volksinitiativen
«Ja zu fairen Gebühren im Kanton» und «Ja
zu fairen Gebühren in den Gemeinden» auf
dem Sekretariat des Kantonalen Gewerbe­
verbandes (KGV) eingegangen. Da die Flut
an Unterschriftenbögen aber nicht abreis­
sen wollte, entschied sich das Initiativkomi­
tee dazu, die Unterschriften erst einen Mo­
nat später einzureichen.

Dass die Unterschriftensammlung zu
einem derart grossen Erfolg wurde, ist ein
Beweis für das grosse Bedürfnis in der Be­

völkerung, dem überbordenden Gebühren­
wachstum endlich einen Riegel zu schieben.
Gerade Gewerbetreibende und Hauseigen­
tümer leiden besonders unter dem staat­
lichen Gebührenwahn – mit dem Volksbe­
gehren haben sie nun endlich ein griffiges
Instrument dagegen in den Händen.

Das Initiativkomitee hofft nun auf eine
rasche Behandlung durch Regierung, zu­
ständige Kommissionen und Kantonsrat.
KGV und HEV sind zuversichtlich, dass das
eingereichte Volksbegehren in der Bevölke­
rung eine Mehrheit finden und die wirt­
schaftlichen Rahmenbedingungen im Kan­
ton Zürich weiter verbessern wird. ■

(Von rechts): Dr. Christian Zünd, Generalsekretär Justizdirektion Kanton Zürich, Martin Arnold,
Geschäftsleiter KGV, Hans Egloff, Präsident HEV Kanton Zürich, Albert Leiser, Direktor HEV Kanton
Zürich, Hans Rutschmann, Präsident KGV, Ueli Bamert und Thomas Pfyffer, Geschäftsstelle KGV.
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medämmungen an bestehenden Gebäuden
in Zukunft bei der Berechnung der Bau­
massen­, Überbauungs­ und Freiflächenzif­
fer, der nachbarrechtlichen Abstandsvor­
schriften sowie der Gebäude­ und Firsthöhe
unbeachtlich bleiben. Alles natürlich immer
unter dem generellen Vorbehalt, dass nicht
öffentliche Interessen entgegenstehen.
Dass energetische Sanierungen der Gebäu­
dehülle ab dem 1. April im Anzeigeverfah­
ren beurteilt werden, ist das Tüpfelchen auf
dem i.

Der HEV ist über diese Änderungen sehr
erfreut. Sie weisen den richtigen Weg, die
notwendige Erhöhung der Energieeffizienz
nicht durch Zwang und neue Obligatorien
anzustreben, sondern durch Anreize und
den Abbau von Hindernissen. ■

Freyastrasse 12 . 8004 Zürich . info@glas-maeder.ch

044 299 20 00

wände
GLAS
www.glas-maeder.ch

Erfahrung bürgt für Qualität,
testen Sie uns!
Glasarbeiten im Innen-
und Aussenbereich.

8004 Zürich . info@glas-maeder.ch

GLASGLASGLAS
Erfahrung bürgt für Qualität, 

GLASGLASGLAS
125 JAHRE

GLAS
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Energie

Weniger Bürokratie bei energetischen
Sanierungen ab 1. April 2013
Am 10. Januar hat der Regierungsrat die vom Kantonsrat am
26. März 2012 beschlossenen Änderungen des Planungs­ und Bauge­
setzes per 1. April 2013 in Kraft gesetzt. Damit werden Dank der
vom HEV unterstützten Volksinitiative «Umweltschutz statt Vorschrif­
ten» bürokratische Erleichterungen für energetische Sanierungen an
bestehenden Gebäuden Realität.

po. Das Potenzial, Energie effizienter
einzusetzen, ist bei bestehenden Gebäuden
enorm. Leider wird es aber noch
bei weitem nicht in dem Masse
realisiert, wie man es sich wün­
schen würde. Wirkungsvolle
energetische Sanierungen sind
nämlich nicht nur höchst kom­
plexe Projekte und mit erhebli­
chen Kosten verbunden, sie sto­
ssen darüber hinaus auf eine
Menge bürokratischer Hürden.
Die Komplexität hat die Bau­
branche immer besser im Griff.
Denn je mehr Erfahrungen Bau­
fachleute mit solchen Sanierun­
gen machen, umso fundierter
werden deren Empfehlungen
und umso besser gelingt die Ko­
ordination der verschiedenen
baulichen Massnahmen. Die
Kosten gehen tendenziell zurück
je grösser die Zahl der Projekte,
da vieles standardisiert werden
kann und teure Einzellösungen
immer seltener nötig sind. Nun
verschwinden endlich ein paar
der bürokratischen Hindernisse, die noch
aus einer Zeit stammen, als es den Begriff
«Energieeffizienz» noch gar nicht gab.

Die grundsätzliche Bewilligungsbefrei­
ung für die Installation von Solaranlagen in

Dach­ und Fassadenflächen dürfte die au­
genfälligsten Auswirkungen haben. Min­
destens so wichtig ist aber, dass Aussenwär­

Gehemmte Anreize in der
Energiestrategie des Bundes

Die Vernehmlassungsvorlage widerspiegelt die be­
reits in den letzten zwei Jahren diskutierten Mass­
nahmen und Optionen zur Energiewende. Neue
oder gar bahnbrechende Ansätze sind nicht zu fin­
den. Insbesondere im Gebäudebereich wird mit ver­
schiedensten Massnahmen der Druck zu mehr Ener­
gieeffizienz aufgebaut. Der HEV Schweiz bedauert,
dass die wirtschaftlichen Aspekte nur sehr am Rande
beachtet werden. Ein Anheben der Erneuerungsrate
auf 4% verursacht für private Eigentümer Kosten,
die nirgends erwähnt werden.
Weitaus wichtiger als eine stetig zunehmende Über­
regulierung wären Anreizsysteme und Hilfestellun­
gen, um einen verlässlichen und langfristigen Pla­
nungshorizont für Investoren zu schaffen.
In verschiedenen Punkten gehen die Ansätze der
Energiestrategie in die richtige Richtung. Leider wird
in vielen Fällen der gute Ansatz bereits im Keim wie­
der erstickt. HEV Schweiz



044 495 13 33
www.migrol.ch

Tank-
revision
■ Obligatorisch für Tankanlagen aller Grössen,

auch ohne amtliches Aufgebot
■ Gesetzeskonforme Ausführung durch

eidg. dipl. Tankrevisoren aus der Region
■ Empfehlung: Mit Innenreinigung und

Schutzanstrich, auch bei vollem Tank
■ Ihr Vorteil: Betriebssicherheit und Werterhaltung
■ Tankrevision, Tanksanierung und Heizöl

– alles aus einer Hand

Jetzt
anrufen

Aktion
bis 31.3.2013

Weitere Vorteile:
■ Migrol Preis
■ Cumulus-Punkte
■ kein Heizunterbruch

...das
Schlimmste
am Einbruch
ist das Gefühl
danach.

Martin Eichholzer AG
Bachmattweg 13
CH-8048 Zürich
Tel. 044 434 10 10
www.quadragard.ch

45%
35%
10%
4%

Die Einbrecher kennen die
Schwachstellen an Ihrem Zuhause
– Sie jetzt auch!
Wir haben die Lösungen für Ihre
persönliche Sicherheit.
Rufen Sie uns an und verlangen Sie
unsere unverbindliche Beratung.

kommen durch die
Garten- oder Balkontür

kommen durch ein
Fenster

bevorzugen eine
Eingangstür

steigen durch einen
Lichtschacht ein

Beugen Sie vor und sichern Sie
diese Schwachstellen:

Alle 8 Minuten wird in der
Schweiz eingebrochen und...

Zürich-Leimbach
4½-Zimmer-Einfamilienhaus, NWF ca. 90 m²
Nebenräume ca. 40 m², einseitig angebaut, an ruhiger, kinderfreundlicher Lage,
Baujahr 1948/renoviert, eingezäunter Garten mit Whirlpool, Grundstücksfläche 400 m2,
Verhandlungspreis Fr. 1,1 Mio.

Zürich-Seebach
4½-Zimmerwohnung mit Aussicht
an bevorzugter, sonniger und ruhiger Lage, oberstes Geschoss,
Wohnfläche ca. 86 m², Wohn-/Esszimmer mit Balkon, sep. Kellerabteil,
Baujahr 1964 (renoviert), Verhandlungspreis Fr. 575000.–.

Zürich-Seebach
817 m² Bauland mit bestehendem Mehrfamilienhaus
an sonniger und bevorzugter Wohnlage. Dreigeschossige Wohnzone W3,
Ausnützungsziffer 90%, Grundstücksfläche 817 m², Verhandlungspreis Fr. 2,9 Mio.

Ihre Immobilien. Unser Zuhause.

Hauseigentümerverband Zürich Albisstrasse 28 8038 Zürich
Telefon 044 487 17 78 Fax 044 487 17 83 verkauf@hev-zuerich.ch www.hev-zuerich.ch

Immobilienverkauf ist Vertrauenssache.

Alle unsere aktuellen Verkaufsobjekte finden Sie auf
unserer Internetsite www.hev-zuerich.ch.

Hinwil
Geschichtsträchtiges Reiheneinfamilienhaus
an sonniger, kinderfreundlicher und zentraler Lage, beidseitig angebaut,
grosse Gartenfläche (sep. Parzelle), Baujahr ca. 1700, renovationsbedürftig
(Umbauobjekt), Grundstücksfläche 256 m², Verhandlungspreis Fr. 380000.–.
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Technische Innovationen konfrontieren Grundeigentümer immer wieder mit Situationen,
welche das Gesetz (noch) nicht ausdrücklich regelt. Besonders betroffen sind naturgemäss
Liegenschaften, welche nicht im Alleineigentum stehen oder bei denen sich Nachbarn
Rechte eingeräumt haben. So hatte das Bundesgericht die Frage zu klären, ob es bei einem
Terrassenhaus gestattet ist, eine Photovoltaikanlage auf dem ein Nachbarsgrundstück über-
ragenden Dach zu errichten.

Photovoltaikanlage auf Terrassenhaus
Laut einem neuen Bundesgerichtsentscheid kann die Errichtung
einer Photovoltaikanlage auf dem einen fremden Grundstückanteil
überragenden Daches eines Terrassenhauses zulässig sein.

Werden Terrassenhäuser nicht
in Stockwerkeigentum aufge­
teilt, sondern in eigene Grund­
stücke, kann es vorkommen, dass
sich diese überschneiden. Liegt
eine solche Überschneidung vor,
dann räumen sich die Eigen­
tümer in der Regel gegenseitig
sogenannte Überbaurechte ein.
Überbaurechte sind Dienstbar­
keiten bei denen dem Dienst­
barkeitsberechtigten zwei Rechts­
positionen zukommen: einerseits
ist er Eigentümer an der über­
ragenden Baute und anderseits ist er
berechtigt, die überragenden Bauten in
die Eigentumssphäre des Nachbarn hin­
überreichen zu lassen.

Wenn bei einem Terrassenhaus das ur­
sprünglich begründete Überbaurecht auf
einer Dienstbarkeit beruht, aus der sich
dazu nichts anderes ergibt, müssen die
Eigentümer der darunterliegenden Woh­
nungen gewisse Veränderungen hinneh­
men, die auf die Entwicklung der Technik
zurückgehen.

Im beurteilten Fall erwähnt die massgeb­
liche Dienstbarkeit zugunsten der obersten
von drei Wohnungen ein solches Überbau­
recht auch für einen Teil des Dachs. Auf die­

sem Dach errichtete der Nachbar
eine Photovoltaikanlage und es
stellte sich die Frage, ob die Eigen­
tümer der beiden unteren Woh­
nungen das hinnehmen müssen.

Nach Auffassung des Luzerner
Obergerichtes darf ein solches
Dach im Rahmen der öffentlich­
rechtlichen Bauvorschriften grund­
sätzlich frei gestaltet werden. Das
Bundesgericht hingegen vertritt die
Auffassung, dass die Form des
Daches oder dessen Neigung nicht
verändert werden dürfen, um zu­

sätzlichen Wohnraum zu schaffen. Schliess­
lich waren sich die Bundesrichterinnen und
­richter der II. Zivilrechtlichen Abteilung
einig, dass es im Rahmen eines solchen
Überbaurechtes zulässig sei, auf dem Dach
Ziegel durch Eternit zu ersetzen und eine
Isolation anzubringen. Insbesondere weil es
sich um flache Solarplatten handelt, die in
einem Abstand von wenigen Zentimetern
von den Ziegeln angebracht sind. Heikel
wäre hingegen das Anbringen einer eigent­
lichen Dachaufbaute gewesen, wie etwa
jene einer Wetterstation. ■

Urteil 5A_245/2012 vom 13.9.2012

lic. iur.
Tiziano Winiger,
tel. Rechtsberatung
HEV Zürich

Jetzt Biogas auch online bestellen

Unser klimafreundliches Biogas ist in 3 Varianten erhältlich:
Erdgas mit einem Anteil von
• 5% und 20% oder
• 100% Biogas

www.erdgaszuerich.ch/online-shop

Mit Biogas heizen –
für unsere Umwelt
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Zum Titelbild

dern und Geniessen.
Traumküchen sind dem­
entsprechend Unikate,
die nicht nur auf den
Raum, sondern auch auf
den Menschen zuge­
schnitten sind: auf seine
Kochgewohnheiten, auf

seine Arbeitsabläufe und auf sein Form­
und Stilempfinden. Küchen werden daher
für jedes Budget und jede Raumgrösse an­
geboten.

Planung ist das A und O, damit man
auch morgen mit seiner Küche noch rund­
um zufrieden ist. Spezialisten planen in
Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber

dern und Geniessen. 
Traumküchen sind dem­
entsprechend Unikate, 
die nicht nur auf den 
Raum, sondern auch auf 
den Menschen zuge­
schnitten sind: auf seine 
Kochgewohnheiten, auf 

Fotos zur Verfügung gestellt von
Fierz Küchen GmbH, Horgen
www.e­fierz.ch

oder der Auftragge­
berin aus variantenrei­
chen Küchenprogram­
men seine bzw. ihre
ganz individuelle Kü­
che. Mittels CAD (com­
puter aided design) lässt
sich das Geplante reali­
tätsnah visualisieren. Es
ist ja nicht jedermann ge­
geben, sich eine Planskiz­
ze räumlich vorzustellen.
Überraschungen à la «Ich

hatte es mir ganz anders vorgestellt» kann
es daher nicht geben. Sorgfältige Montage
und zuverlässiger Service runden die Dienst­
leistung des Küchenbauers ab.

Sie haben eigentlich nur noch die Qual
der Wahl unter den neuesten Küchentrends,
innovativen Materialien und immer noch
funktionaleren Haushaltgeräten, um sich
Ihren Traum zu realisieren vom Raum für
Ihre ganz eigene Art zu kochen und für vie­
le, viele anregende Küchengespräche. ■

oder der Auftragge­
berin aus variantenrei­
chen Küchenprogram­
men seine bzw. ihre 
ganz individuelle Kü­
che. Mittels CAD (com­
puter aided design) lässt 
sich das Geplante reali­
tätsnah visualisieren. Es 
ist ja nicht jedermann ge­
geben, sich eine Planskiz­
ze räumlich vorzustellen. 
Überraschungen à la «Ich 
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Zum Titelbild

Für die meisten Menschen
ist die Gestaltung des priva­
ten Umfeldes eine ganz per­
sönliche und wichtige Ange­
legenheit. Sie ist immer der
Ausdruck eines sehr indivi­
duellen Lebensgefühls.

So verschieden die Men­
schen sind, so vielschichtig
sind die Vorstellungen über
die Küche, in der sie ger­
ne gemeinsam mit andern
leben – beim Kochen, Plau­

Essen und trinken
halten Leib und Seele zusammen
Essen gehört zu den schönen Dingen im Leben, die mit
Wohlgefühl verbunden sind. Die Lust am Kochen sollte daher
in der Küche täglich neu geweckt werden.



Werbung

Die Bauarena bewegt sich
Wer das mehrgeschossige Ausstellungs-
gebäude in Volketswil betritt, verspürt
die hochstehende Qualität und Professio-
nalität der ausstellenden Unternehmen.
Über 300 renommierte Firmen aus
unterschiedlichsten Branchen stellen mit
viel Liebe zum Detail ihre Produkte auf
vier Etagen aus.

Das Restaurant, Wellness- und Gartenwel-
ten, Natursteine – um nur einige zu nen-
nen – entdeckt man bereits im Erdgeschoss beim
Eintreten in die Bauarena. In den weiteren Ge-
schossen finden Interessierte Bäderwelten, Kü-
chen, Küchengeräte, Wohnideen, Bodenbeläge
und noch vieles mehr. Die Auswahl ist eindrucks-
voll, und die enorme Vielfalt an Ideen und Reali-
sationsmöglichkeiten im Bau- und Wohnbereich
lassen kaum Wünsche offen. Für Beratungen und
weitere Auskünfte stehen entsprechende Fach-
personen zur Verfügung.

Auf reges Interesse stossen die Sonderaus-
stellungen in der Bauarena. Sie bieten nicht
nur spannende Einblicke in Trends aus
unterschiedlichen Branchen, sondern auch ein
Plus an Service und Informationen. Auch die mo-
mentane Sonderausstellung «Bewegungstage»
wird rege besucht.

Haben Sie sich beispiels-
weise auch schon manchmal
ihr eigenes Fitnessstudio mit
angrenzendem Wellnessbe-

reich gewünscht? Im eigenen Heim ein Gerät
oder einen Bereich fürs Training zu haben ist
eine faszinierende Idee, die manchmal schwer zu
realisieren erscheint. Die Bauarena zeigt seit dem
26. Januar Lösungen für den eigenen Fitness- und
Wellnessbereich auf. Individuelle Anwendungen,
abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse, werden anhand
der Ausstellungsprodukte im Erdgeschoss der
Bauarena live demonstriert. Zudem informieren
Sie Fachpersonen über die neue Cardio-Reihe von
Technogym, und Sie werden erleben, dass ein
Swimspa von AndroSpa (nicht nur) ein entspan-
nendes Erlebnis sein kann.

Samstags bewegen wir auch Sie! Mit einem
hohen Spassfaktor, speziellen Darbietungen und
Fachberatungen durch Bewegungstherapeuten
und Personaltrainer. Selbstverständlich können
Sie vor Ort alle Geräte testen. Auch laden wir Sie
herzlich ein, sich beim morgendlichen Samstag-
Workout zu beteiligen. Garderoben und Duschen
stehen für Sie bereit.

Wenn auch Sie sagen möchten: «Mein Zuhau-
se ist das beste Fitnesscenter, in dem ich Mitglied
bin», dürfen Sie die Bewegungstage in der Bauare-
na auf keinen Fall verpassen.

Detaillierte Informationen zu den Bewe-
gungstagen sowie weiteren Ausstellungen
finden Sie unter www.bauarena.ch.

wird rege besucht. 

Entspannt zu Ihrem persönlichen Wohntraum – die
Bauarena in Volketswil.

Mit viel Liebe zum Detail zeigt AndroSpa in der Bauarena
Pool’s für draussen und drinnen.

Das Fitnesscenter zu Hause
muss kein Traum bleiben –
Technogym hilft Ihnen dabei.



Aus dem Seminarinhalt

Grundlagen
Was sind die mit der Liegenschaft verbundenen
Nebenkosten | Welche Heiz­ und Nebenkosten
dürfen wann und wie auf die Mieter überwälzt
werden | Was gehört in eine Heiz­ und Warm­
wasserabrechnung

Aus der Praxis
Die Ausgestaltung eines Mietvertrags in der
Position Nebenkosten | Unterschiede je nach
Vertragslage | Der Verteilschlüssel | Die Ver­
rechnung des Verwaltungsaufwandes

Sonderfälle

Die Einführung neuer Nebenkosten | Folgen
ungültig erhobener Heiz­ und anderer Neben­
kosten | Das Recht auf Einsicht

Anschliessend Apéro

Seminarkosten inkl. Dokumentation
Mitglieder* Einzel: CHF 260.–

Ehepaar:** CHF 420.–
Nichtmitglieder Einzel: CHF 300.–

Ehepaar:** CHF 500.–

Bitte beachten Sie:
Es sind wenige Parkplätze vorhanden.
Gebühr CHF 10.–, zahlbar am Empfang

«Die korrekte Heiz-
und Nebenkostenabrechnung»
Freitag, 12. April 2013, 8.00 bis ca. 11.45 Uhr
Referenten: Hans Barandun, Immobilienbewirtschafter mit eidg. Fachausweis,

Leiter Verwaltung/Bewirtschaftung | Sandra Heinemann, lic. iur.
Seminarort: HEV Zürich, Albisstrasse 28, 8038 Zürich-Wollishofen

Seminar/Workshop

* Mitgliedervergünstigung kann nur bei
Angabe der Mitgliedernummer gewährt
werden (vgl. Adressfeld auf letzter Seite).
Mitglieder­ und Rechnungsadresse müssen
übereinstimmen.

**Nur 1 Dokumentation

Anmeldeschluss:
14 Tage vor Kursbeginn. Bei Annullierungen
nach Anmeldeschluss ist eine Bearbeitungs­
gebühr von 50% der Seminarkosten zu ent­
richten. Bei Absage am Seminartag und unent­
schuldigtem Nichterscheinen bleiben die vollen
Seminarkosten geschuldet. Eine Vertretung ist
selbstverständlich willkommen.

Anmeldung für Seminar/Workshop
«Die korrekte Heiz- und Nebenkostenabrechnung»
vom 12. April 2013

✁

Bitte Angaben in Blockschrift

Einsenden an: HEV Zürich, Sekretariat Seminare,
Albisstrasse 28/Postfach, 8038 Zürich, per Fax 044 487 17 77
oder über unsere Website www.hev­zuerich.ch unter «Seminare
& Veranstaltungen». Für Fragen Telefon 044 487 17 03.

Parkplatz, Autonummer

mit Ehepartner

Name Vorname

Firma (falls Rechnung über Firma läuft)

Strasse

PLZ und Ort

E­Mail

Telefon privat Telefon Geschäft

Mitgliedernummer (siehe Adressfeld auf letzter Seite)

Datum Unterschrift



103HEV 2 | 2013

mitteilen muss, wenn er seine Gewährleis­
tungsrechte wahren will. Um den Nachweis
der rechtzeitigen Mängelrüge sicherzustel­
len, empfiehlt es sich, die Rüge schriftlich
und eingeschrieben zu machen. Sogenannt
versteckte Mängel, die erst später ersicht­
lich werden, kann der Käufer/Besteller in­
nerhalb der neuen zweijährigen Verjäh­
rungsfrist nach dem Erwerb resp. nach der
Ablieferung/Abnahme gegenüber dem
Verkäufer/Unternehmer rügen, vorausge­
setzt, er teilt diese unmittelbar nach dem

Entdecken dem Verkäufer/Unternehmer
gegenüber (schriftlich eingeschrieben) mit.

Hinweis: Mögliche Änderung dieser neuen
Verjährungsregelung

Da derzeit das ganze Verjährungsrecht in
Revision ist, kann nicht ausgeschlossen wer­
den, dass die nun in Kraft getretenen neuen
Verjährungsregelungen für Gewährleis­
tungsrechte im Kauf­ und Werkvertrag in
näherer Zukunft noch einmal einer Ände­
rung unterliegen werden. ■

Links zu den beiden revidierten Artikeln 210 und 371 OR:

http://www.admin.ch/ch/d/as/2012/5415.pdf

Neu seit 1. Januar 2013

Büro Zürich
Steinackerstrasse 24, CH - 8902 Urdorf
Telefon: ++41 (0)44 301 52 52
Fax: ++41 (0)44 301 52 56
E-mail: admin@krtag.ch
Internet: www.krtag.ch

Rohrsanierung mit KRT für
Haus und Liegenschaften

schnell • einfach • sauber • sicher

Die Lösung: Schlauch – Lining mit Flexiliner
grosse Wirkung, kleinster Aufwand

© KRT

Ableitungen von
Dach und Terrassen

Ableitungen von
Hausinstallationen

© KRT

Kanalisation bis zum
Sammelkanal

Dienstleistungszentrum
Luzernerstrasse 19, CH-6204 Sempach
Telefon: ++41 (0)41 462 71 30
Fax: ++41 (0)41 462 71 35
E-mail: admin@krtag.ch
Internet: www.krtag.ch

KRT Kanal – Service AG Zürich
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Neu seit 1. Januar 2013

Änderung der Verjährungsfrist
betreffend «Garantie»-Ansprüchen bei
Kauf- und Werkverträgen
Mit Beginn des Jahres 2013 gelten betreffend den Sachgewähr­
leistungsansprüchen im Kauf­ und Werkvertragsrecht neue, längere
Verjährungsfristen.

Altrechtliche Regelung
Bis dato galten im Kauf­

vertragsrecht beim Kauf einer
mangelhaften Sache die Gewähr­
leistungsrechte für Mängel (um­
gangssprachlich auch «Garantie»
genannt) gemäss Art. 197ff. (insb.
Minderung und Wandelung nach
Art. 205 OR). Verjährt sind diese
Ansprüche bis Ende 2012, ohne
anderslautende Parteivereinba­
rung (vgl. Art. 199 OR), grund­
sätzlich mit Ablauf eines Jahres
nach Ablieferung (Art. 210 Abs. 1 OR). Da­
bei war es irrelevant, ob die Mängel in die­
ser Zeit überhaupt feststellbar waren. Die
Gewährleistungsregelungen bei Werkver­
trägen (vgl. Art. 367ff. OR) entsprachen
grundsätzlich denjenigen des Kaufvertrags­
rechts. Die Pflicht zur Gewährleistung für
Mängel eines Gebäudes verjährte mit Ab­
lauf von fünf Jahren seit Eigentumserwerb
(Art. 219 Abs. 3 OR), resp. seit Abnahme
(Art. 371 Abs. 2 OR).

Neue Regelung
Neu gilt bezüglich beiden Vertragstypen

für Mängel generell eine zweijährige Ver­
jährungsfrist. Gegenüber Konsumenten
kann diese Frist vertraglich zwar verlängert,
nicht aber unterschritten werden. Eine Aus­

nahme dazu gilt bei gebrauchten
Sachen. Der Verkäufer kann bei
Kaufverträgen über gebrauchte
Sachen mit Konsumenten die Ver­
jährungsfrist für die Geltend­
machung der Sachgewährleis­
tungsrechte vertraglich auf ein
Jahr reduzieren. Ein Konsumen­
tenvertrag liegt dann vor, wenn
eine Sache für den persönlichen
oder familiären Gebrauch des
Käufers bestimmt ist und der Ver­
käufer im Rahmen seiner berufli­

chen oder gewerblichen Tätigkeit handelt.
In Kauf­ und Werkverträgen mit Unterneh­
men hingegen ist eine Verkürzung bei expli­
ziter Vereinbarung möglich.

Neu ist bezüglich beider Vertragsarten
festzuhalten, dass eine fünfjährige Gewähr­
leistungsfrist gilt, wenn eine mangelhafte
Sache, welche korrekt in ein Gebäude ein­
gebaut wurde, am Gebäude einen Schaden
verursacht (Art. 210 Abs. 2 und Art. 371
Abs. 1 OR).

Prüfung- und Rügepflicht
Betreffend der Prüfungs­ und Rüge­

pflicht gibt es keine Änderung. Dies bedeu­
tet, dass der Käufer/Besteller die Sache so­
fort prüfen muss und festgestellte Mängel
dem Verkäufer/Unternehmer umgehend

lic. iur.
Sandra Heinemann,
tel. Rechtsberatung
HEV Zürich



Aus dem Seminarinhalt:
Von der Objektanalyse bis zur Garantieabnahme
Zustandsbericht | Marktchancen | Projektie­
rung | Kostenvoranschlag | Terminplanung |
Submission | Auftragsvergebung | Mieter­
orientierung | Ausführung (konkrete Beispiele
anhand ausgeführter Objekte) | Kostenkont­
rolle | Abrechnung | Garantiearbeiten

Von der Renditeberechnung bis zur
Mietzinsanpassung
Fristen und Termine bei Anzeige der Arbeiten |
Rechte und Pflichten der Parteien | Mietzinsre­
duktion während der Bauarbeiten | Umfassende
Überholung und Wertvermehrung | Berech­
nung und Durchführung der Mietzinsanpassung

Anschliessend Apéro

Seminarkosten inkl. Dokumentation:
Mitglieder* Einzel: CHF 260.–

Ehepaar:** CHF 420.–
Nichtmitglieder Einzel: CHF 300.–

Ehepaar:** CHF 500.–

Bitte beachten Sie:
Es sind wenige Parkplätze vorhanden.
Gebühr CHF 10.–, zahlbar am Empfang

Sanierung einer vermieteten Liegenschaft
Freitag, 22. März 2013, 8.15 bis 12.00 Uhr
Referenten: Elio Pola, Projektleiter | lic. iur. Sandra Heinemann
Seminarort: HEV Zürich, Albisstrasse 28, 8038 Zürich-Wollishofen

Seminar/Workshop

Anmeldeschluss:
14 Tage vor Kursbeginn. Bei Annullierungen
nach Anmeldeschluss ist eine Bearbeitungs­
gebühr von 50% der Seminarkosten zu ent­
richten. Bei Absage am Seminartag und unent­
schuldigtem Nichterscheinen bleiben die vollen
Seminarkosten geschuldet. Eine Vertretung ist
selbstverständlich willkommen.

Anmeldung für Seminar/Workshop
«Sanierung einer vermieteten Liegenschaft»
vom 22. März 2013

✁

Bitte Angaben in Blockschrift

Einsenden an: HEV Zürich, Sekretariat Seminare,
Albisstrasse 28/Postfach, 8038 Zürich, per Fax 044 487 17 77
oder über unsere Website www.hev­zuerich.ch unter «Seminare
& Veranstaltungen». Für Fragen Telefon 044 487 17 03.

Parkplatz, Autonummer

mit Ehepartner

Name Vorname

Firma (falls Rechnung über Firma läuft)

Strasse

PLZ und Ort

E­Mail

Telefon privat Telefon Geschäft

Mitgliedernummer (siehe Adressfeld auf letzter Seite)

Datum Unterschrift

* Mitgliedervergünstigung kann nur bei
Angabe der Mitgliedernummer gewährt
werden (vgl. Adressfeld auf letzter Seite).
Mitglieder­ und Rechnungsadresse müssen
übereinstimmen.

**Nur 1 Dokumentation

Werkeigentümerhaftung
und Eigenverantwortung
Ein Mieter fällt so unglücklich über ein nicht­SIA­Norm­konformes Balkon­
geländer in die Tiefe, dass er stirbt. Das Bundesgericht spricht den Eigen­
tümer von einer Haftung frei, weil der Unfall auf das Verhalten des Verun­
fallten zurückzuführen sei und nicht zwingend ein Werkmangel vorliege.

Heute gilt bezüglich Geländer
die SIA­Norm 358 (Ausgabe 1996),
welche eine Mindesthöhe von
100 cm empfiehlt. Als das Wohn­
haus 1959 gebaut wurde, gab es
jedoch noch keine solche Norm.
Der Eigentümer verletzte also keine
Vorschrift, als er das Geländer mit
82 cm Höhe erstellen liess. Im Zeit­
punkt des Unfalles war die SIA­
Norm allerdings schon 10 Jahre in
Kraft und galt als Standard der Bau­
kunst.

Die Vorinstanz bejahte die Haftung des Ei­
gentümers, da es mit wenig Aufwand mög­
lich gewesen wäre, die Brüstung um 18 cm zu
erhöhen. Das niedrige Geländer habe dazu
verleitet, sich darauf zu setzen, und die gerin­
ge Höhe habe sich auf das Gleichgewicht
nachteilig ausgewirkt. Das Bundesgericht ver­

neinte dagegen die Haftung des
Eigentümers und argumentierte:
«Zum Unfall kam es nicht in erster
Linie, weil das Geländer zu niedrig
war, sondern weil der Mieter durch
sein Verhalten die Gefahr eines Un­
falles erhöhte und es dabei für ein­
mal an der gebotenen Vorsicht
mangeln liess.» Für die Bundesrich­
ter bot das Geländer grundsätzlich
genügend Schutz vor einem Ab­
sturz. Der langjährige Mieter kannte
die Höhe der Brüstung und hatte

diese auch nie beanstandet. Dadurch, dass er
sich auf das Geländer setzte, hat er den Bal­
kon nicht bestimmungsgemäss genutzt und
es an der objektiv zu erwartenden Vorsicht
mangeln lassen. ■

Urteil 4A_382/2012 vom 3. Oktober 2012

lic. iur.
Tiziano Winiger,
tel. Rechtsberatung
HEV Zürich
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Haftung



Mieter hätte innerhalb der Zahlungsfrist
zumindest jenen Betrag zahlen müssen,
der bei Anwendung des seiner Ansicht
nach korrekten Verteilschlüssels ausste­
hend war. Da er dies unterlassen habe, ob­
schon der anerkannte Zahlungsrückstand
nicht unbedeutend war, erwies sich die
Kündigung als nicht missbräuchlich. (BGer­
Urteil 4A 325/2010 v. 1. Okt. 2010) ■

Besuche
n Sie

unsere

Ausstel
lungen

ERZÄHLEN SIE UNS IHRE KÜCHENTRÄUME.
Wir bauen Ihnen Ihre Traumküche!

ASTOR Küchen AG
Ausstellung Luzern 6030 Ebikon Telefon 041 420 22 23
Ausstellung Hauptsitz 8840 Einsiedeln Telefon 055 418 75 20
Ausstellung Zürich 8050 Zürich Telefon 043 333 57 47

www.astor-kuechen.ch
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Mietrecht

Präzisierungen zur
Zahlungsverzugskündigung
Die Tücken der manchmal als spitzfindig empfundenen
Praxis im Zusammenhang mit der Zahlungsverzugskündigung
wirken sich nicht immer zu Ungunsten des Vermieters aus.
Zur Illustration zwei neuere Entscheide des Bundesgerichts mit
Präzisierungen.

Nach Art. 257d Abs. 1 OR muss
der Vermieter dem Mieter für
ausstehende Mietzinsen und/oder
Nebenkosten eine Zahlungsfrist
von 30 Tagen unter Androhung
der ausserordentlichen Kündi­
gung ansetzen. Sollte diese Frist
(ACHTUNG: postalische Zustel-
lungsfrist muss hinzugerechnet
werden, wenn Mieter Mahnschrei-
ben nicht entgegennimmt) unge­
nutzt verstreichen, kann der Ver­
mieter unter Einhaltung weiterer
30 Tagen das Vertragsverhältnis
kündigen.

Kündigung gültig, wenn zwar vor
Ablauf der Zahlungsfrist abgeschickt,
aber erst nach Ablauf zugestellt

Bei einem der erwähnten Bundesge­
richtsentscheide (BGer­Urteil 4A 585/2010
v. 2. Feb. 2011) hatte der Vermieter am
letzten Tag der dem Mieter angesetzten
Zahlungsfrist gekündigt; der Zugang beim
Mieter erfolgte hingegen erst nach Ablauf
dieser Frist. Der Mieter argumentierte vor
Gericht damit, dass die Kündigung verfrüht
ausgesprochen worden ist. Das Bundesge­
richt folgte jedoch nicht den Argumenten
des Mieters. Da die Kündigungserklärung
erst mit dem Zugang beim Mieter rechts­

wirksam werde, verwarf das Bun­
desgericht den Einwand, eine am
letzten Tag der Zahlungsfrist aus­
gesprochene Kündigung sei auch
dann verfrüht erfolgt, wenn sie
der Mieter erst nachträglich er­
halte. Voraussetzung einer wirk­
samen Kündigung ist hingegen,
dass der Mieter nicht doch noch
am letzten Tag der Zahlungsfrist
die abgemahnten Mietzinse be­
zahlt hat, auch wenn der Ver­
mieter erst zu einem späteren
Zeitpunkt davon erfährt.

Kündigung gültig, wenn Saldo
aus teilweise bestrittener Nebenkosten-
abrechnung nicht bezahlt

Im zweiten vom Bundesgericht be­
urteilten Fall ging es um Nachforderungen
aus einer Nebenkostenabrechnung. Der
Vermieter verweigerte die Zahlung des
Saldo seiner Nebenkostenabrechnung,
obschon er diese nur teilweise bestritt.
Daraufhin mahnte ihn der Vermieter
gemäss Art. 257d OR; nach ungenutzten
Ablauf dieser Frist erfolgte die ausseror­
dentliche Kündigung. Das Bundesgericht
schützte die Kündigung, da während der
30­tägigen Zahlungsfrist keine Zahlung
oder Verrechnungserklärung erfolgte. Der

RA lic. iur.
Cornel Tanno,
Rechtsberatung,
Prozessführung,
HEV Zürich
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Seminar/???Bezeichnung???

Grundlagen/Rechtliches
Prüfung der Sache und Mängelrüge/Beweislast/
Beweissicherung | Zeitpunkt der Instandstellung/
Nachträglich erkannte Mängel | Haftung/Haft­
pflichtversicherung | Normale Abnützung/über­
mässige Beanspruchung | Reparatur/Ersatz/Min­
derwert

Standard-Wohnungsabnahme
Vorbereitung | Durchführung

Sonderfälle
Estrich­/Kellerabteil nicht fertig geräumt | Alter
Mieter will selber Schäden beheben | Mieter
nicht mehr auffindbar | Investitionen des Mie­
ters/Übertragung auf neuen Mieter

Optik des Malers
Dispersions­/Öl­/Silikon­/Kunstharzmattfarben/
Tapeten/Verputz/Gips | Nikotin­/Feuchtigkeits­
schäden | Preiskalkulation/Schätzung | Ma­
lerkosten | Wann ausbessern, wann ganz neu
streichen?

Schlussabrechnung und Kautionsrückforderung
Erstellung | Durchsetzung | Auflösung des Kau­
tionskontos

Anschliessend Apéro

Seminarkosten inkl. Dokumentation:
Mitglieder* Einzel: CHF 270.–

Ehepaar:** CHF 440.–
Nichtmitglieder Einzel: CHF 310.–

Ehepaar:** CHF 520.–

Bitte beachten Sie:
Es sind wenige Parkplätze vorhanden.
Gebühr CHF 10.–, zahlbar am Empfang

Die Wohnungsabnahme
Freitag, 17. Mai 2013, 8.00 bis 12.00 Uhr
Referenten: lic. iur. Reto Ziegler, Rechtsanwalt | Rolf Schlagenhauf, dipl. Malermeister, Betriebs-

ökonom FH | Hans Barandun, Immobilienbewirtschafter mit eidg. Fachausweis
Seminarort: HEV Zürich, Albisstrasse 28, 8038 Zürich-Wollishofen

Seminar/Workshop

* Mitgliedervergünstigung kann nur bei
Angabe der Mitgliedernummer gewährt
werden (vgl. Adressfeld auf letzter Seite).
Mitglieder­ und Rechnungsadresse müssen
übereinstimmen.

**Nur 1 Dokumentation

Anmeldeschluss:
14 Tage vor Kursbeginn. Bei Annullierungen
nach Anmeldeschluss ist eine Bearbeitungs­
gebühr von 50% der Seminarkosten zu ent­
richten. Bei Absage am Seminartag und unent­
schuldigtem Nichterscheinen bleiben die vollen
Seminarkosten geschuldet. Eine Vertretung ist
selbstverständlich willkommen.

Anmeldung für Seminar/Workshop
«Die Wohnungsabnahme»
vom 17. Mai 2013

✁

Bitte Angaben in Blockschrift

Einsenden an: HEV Zürich, Sekretariat Seminare,
Albisstrasse 28/Postfach, 8038 Zürich, per Fax 044 487 17 77
oder über unsere Website www.hev­zuerich.ch unter «Seminare
& Veranstaltungen». Für Fragen Telefon 044 487 17 03.

Parkplatz, Autonummer

mit Ehepartner

Name Vorname

Firma (falls Rechnung über Firma läuft)

Strasse

PLZ und Ort

E­Mail

Telefon privat Telefon Geschäft

Mitgliedernummer (siehe Adressfeld auf letzter Seite)

Datum Unterschrift
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Drucksachenverkauf

Bestellformular siehe Seite 114 Online­Bestellung unter www.hev­zuerich.ch

Informationen für einen stressfreien
Mieterwechsel
Mit den vom Hauseigentümerverband angebotenen Broschüren und Formularen
lassen sich Probleme verhindern oder gegebenenfalls lösen.

für Mitglieder für Nichtmitglieder

Vom Abschluss des Mietvertrages bis zur Übergabe
des Mietobjekts (1998, 32 Seiten) Artikel­Nr. 20033 CHF 9.00 CHF 13.00

Die Beendigung des Mietverhältnisses
(1998, 64 Seiten) Artikel­Nr. 20034 CHF 13.50 CHF 17.00

Mietrecht heute (2009, 112 Seiten) Artikel­Nr. 40054 CHF 24.00 CHF 28.00

Protokollformular 1-seitig (Garnitur 3­fach,
geeignet bis 4/4,5 Zimmer, 1 Bad) Artikel­Nr. 30030 CHF 3.50 CHF 5.50

Protokollformular 4-seitig (Garnitur 3­fach,
geeignet bis 7 Zimmer, 3 Bäder) Artikel­Nr. 30040 CHF 6.50 CHF 8.50

Mängelliste (Garnitur 3­fach) Artikel­Nr. 30032 CHF 4.00 CHF 6.00

In der handlichen Broschüre des HEV Zü­
rich «Vom Abschluss des Mietvertrages bis
zur Übergabe des Mietobjektes» werden
die Bedeutung von Mieterauswahl
und Vertragsabschluss sowie
die damit verbundenen
Rechtsfragen erläutert.

«Die Beendigung des
Mietverhältnisses» geht
auf die Schwierigkeiten
ein, mit welchen die Auf­
lösung eines Mietvertrags
verbunden sein kann, und
enthält alles Wissenswerte zur
Rückgabe des Mietobjekts, zum
Protokoll, zur Schlussabrechnung,

zur Abrechnung über Nebenkosten und zur
Freigabe der Sicherheitsleistung.

Der Ratgeber des HEV Schweiz
«Mietrecht heute» bietet eine
Einführung in das gelten­
de Recht (mit Ausnahme der
Mietzinsgestaltung). Zu den
Themen des Ratgebers gehö­

ren u. a. der Abschluss des
Mietvertrags, die Pflichten
des Vermieters und des Mie­
ters, die Untervermietung,
die Beendigung des Mietver­

hältnisses und die Kündigungs­
schutzbestimmungen sowie die

Rückgabe des Mietobjektes.

Rohrreinigung · 24h-Ablaufnotdienst · Kanal-TV
kostenlose Rohrkontrolle · Lüftungsreinigung

Jubiläum!m!

40
1973 •2013

40-Jahre-Jubiläums-Wettbewerb auf www.rohrmax.ch
Oder telefonisch Info-Karte
anfragen: 0848 852 856

sorgt für den sauberen Abfluss

3 x 2000 Fr.

Reisen Sie
in die Ferien...

Wir sind vom Fach …
für professionelle Arbeiten

auf dem Dach

➢ Bauspenglerarbeiten

➢ Blitzschutzanlagen

➢ Flachdachbedachungen

➢ Dachkontrollen

Dorfstrasse 103 | 8105 Watt-Regensdorf
Tel. 044 840 63 93 | Fax 044 840 61 95
www.meier-marti.ch | info@meier-marti.ch



Drucksachen

Bestellformular Preise
Mitglieder Nichtmitglieder

Artikel-Nr. Anzahl CHF CHF

Formulare zum Abschluss von Mietverträgen (inkl. 8% MwSt.)
30009 Anmeldung für gewerbliche Räume 1.50 2.50
30010 Anmeldung für Wohnräume 1.50 2.50
10006 Mietvertrag für Wohnräume inkl. Allg. Bedingungen (2007)

und Zürcher Wohnungsausweis Set à je 2 Stk. 5.50 7.50
10013 Zürcher Wohnungsausweis Set à 2 Stk. 1.50 2.50
10006EN Englischübersetzung Mietvertrag für Wohnräume

inkl. Allg. Bedingungen (2007)
Pro Set je 2 englische und deutsche Versionen 2 Set à je 2 Stk. 15.00 20.00

10008 Mietvertrag für möb. Zimmer inkl. Allg. Bedingungen (2007)
und Zürcher Wohnungsausweis (nur Kt. ZH) Set à je 2 Stk. 5.50 7.50

10009 Mietvertrag für Geschäftsräume (2012)
inkl. Allg. Bedingungen (2007) Set à je 2 Stk. 6.50 8.50

10030 Mietvertrag für Garagen und
Autoabstellplätze (1994) Set à 2 Stk. 4.50 6.00

10005 Mietvertrag für Ferienwohnungen Set à 2 Stk. 4.50 6.00
20000A Hausregeln mehrsprachig «Zürisäcke in Container» 2.50 3.50
20000B Hausregeln mehrsprachig «Gebührenpfl. Abfallsack» 2.50 3.50
20001 Hausordnung deutsch (2012) 2.50 3.50

■ franz. ■ ital. ■ engl. ■ span. 5.50 7.50
■ türk. ■ alb. ■ serbokr. 5.50 7.50

20010 Waschküchenordnung deutsch 2.50 3.50
■ franz. ■ ital. ■ engl. ■ span. 5.50 7.50
■ türk. ■ alb. ■ serbokr. 5.50 7.50

10507 Inventarverzeichnis Set à 2 Stk. 4.50 6.00
10501 Zusatzvereinbarung Einfamilienhaus Set à 2 Stk. 4.50 6.00
10012 Zusatz betr. Veränderungen durch Mieter Set à 2 Stk. 4.50 6.00
10504 Zusatzvereinbarung Haushaltgeräte Set à 2 Stk. 4.50 6.00
30011 Zustimmung zur Untervermietung Set à 2 Stk. 4.50 6.00
10502 Zusatzvereinbarung über die Heimtierhaltung Set à 2 Stk. 4.50 6.00

Formulare zur Beendigung von Mietverträgen (inkl. 8% MwSt.)
30000 Kündigungsformular (1.1.2011) Set à 2 Stk. 1.50 1.50
30020 Merkblatt für die Wohnungsabgabe (Mieter­Info) 1.50 2.50
30021 Richtig gereinigt und gepflegt (6 Seiten) 5.50 8.50
30030 Protokoll über Mieterwechsel 1­seitig, Garnitur 3­fach 3.50 5.50
30040 Protokoll über Mieterwechsel 4­seitig, Garnitur 3­fach 6.50 8.50
30060 Wohnungsabnahme­Wegleitung (8 Seiten) 4.00 6.00
30032 Mängelliste Garnitur 3­fach 4.00 6.00
30034 Protokoll für gewerbliche Räume Garnitur 3­fach 4.00 6.00
30050 Schlussabrechnung Garnitur 2­fach 3.50 5.00
20071 Lebensdauer verschiedener Wohneinrichtungen (2008) 6.50 8.50

Formulare zur Hauswartung (inkl. 8% MwSt.)
40018 Bewerbung für Hauswartsdienste 2.00 3.00
40011 Arbeitsvertrag für Hauswartsdienste

inkl. Pflichtenheft und Aufgaben (1994 A) Set à je 2 Stk. 8.00 11.00
10041 Tarif nebenamtliche Hauswartung (2010) 4.50 6.00
40019 Hauswartabrechnung Garnitur 2­fach 2.50 4.00

Diverse Verträge (inkl. 8% MwSt.)
10060 Hausverwaltungsvertrag inkl.

Allg. Bedingungen (2012) Set à je 2 Stk. 6.50 9.00
10070 Verwaltungsvertrag für STWE inkl.

Allg. Bedingungen (1999) Set à je 2 Stk. 6.50 9.00
10071 Checkliste: Ausschr. von Verwaltungsmandaten

für STWE (2009) 7.00 9.00
10072 Checkliste: Funktion und Aufgaben des Revisors im STWE (2010) 5.00 6.50
10080 Verkaufsauftrag Set à 2 Stk. 6.50 8.00
10050 Bauvertrag (3 Verträge, 1 Wegleitung) 8.50 11.00

H V ZürichE

✁



Coole Sauna-Ideen
ganz persönlich inszeniert
Ob einfach oder luxuriös, wir bauen Ihre Sauna individuell nach Ihren
Wünschen: Original, mit Fenster, als Box (Bild), als Blockhaus und Gar-
tensauna oder in Ihrem Ferienhaus. Besuchen Sie unsere Website und
kontaktieren Sie uns:
www.saunabau-buerki.ch.

BÜRKI SAUNABAU AG
Ausstellung:
Kilchbergstr. 33
8134 Adliswil

Tel. 044 713 00 77
info@saunabau-buerki.ch
www.saunabau-buerki.ch

Innovativ seit 40 Jahren

HEV Zürich, Drucksachenverkauf, Albisstrasse 28, Postfach, 8038 Zürich
Telefon 044 487 17 07, Fax 044 487 17 77, E-Mail: mitgliederdienste@hev-zuerich.ch
Zuzüglich Bearbeitungs­/Material­Pauschale (CHF 7.–) + effektive Portokosten. Keine Ansichtssendungen · Preisänderungen vorbehalten

Mitgliedernummer: (siehe Adressfeld auf letzter Seite)

Name: Vorname:

Strasse: PLZ/Ort:

Tel.­Nr.: E­Mail:

Preise
Mitglieder Nichtmitglieder

Artikel-Nr. Anzahl CHF CHF

Diverse Formulare und Merkblätter (inkl. 8% MwSt.)
20030 Register für Liegenschaftenverwaltungs­Ordner 18.50 23.00
20040A Mietzinsänderungsformular (blau, 2010) Set à 2 Stk. 1.50 2.50
20040B Mietzinsänderungsformular (blau, 1990) Set à 2 Stk. 1.50 2.50
20070 Tabelle für Mietzinserhöhung aufgrund

wertvermehrender Investitionen (2012) 9.00 11.00
20130 Heizkostenabrechnung Set à 2 Stk. 3.00 4.50
20011 Waschküchenstromtabelle 2.50 4.00
20002 Briefkastenkleber «Bitte keine Werbung» 1.50 2.50
20004 Briefkastenkleber «Bitte keine Gratiszeitung» 1.50 2.50
20005 Briefkastenkleber

«Bitte keine Werbung und keine Gratiszeitung» 1.50 2.50
20003 Richtiges Lüften 2.50 4.00
Broschüren und Bücher (inkl. 2,5% MwSt.)
40079 Aus Bauschäden lernen (2008) 28.00 32.00
20034 Beendigung des Mietverhältnisses (1998) 13.50 17.00
40005 Buchhaltung für die Liegenschaft (Heft, 2009) 19.50 22.50
40051 Der Mietzins (überarbeitete Neuauflage 2011) 29.50 35.50
40055 Erben und Schenken (4. überarbeitete Neuauflage 2012) 29.00 29.00
40056 Fristwahrung im Mietrecht (2003) 20.00 25.00
40083 Handbuch Steuern und Immobilien (2007) 89.00 104.00
40078 Aktualisierung zu Handbuch Steuern und Immobilien (2011) 6.00 8.00
50006 Handbuch Liegenschaftenverwaltung Ordner (2012) 169.00 199.00
50007 Handbuch Liegenschaftenverwaltung auf USB­Stick (2012) 169.00 199.00
50008 Handbuch und USB­Stick zusammen 209.00 239.00
60003 Handwerkerverzeichnis (2013/2014) 4.00 5.00
40086 Hausschädlinge (2006) 32.50 37.50
40096 Immobilien – Steuern, Rendite, Nachfolge (2005) 18.50 21.50
40054 Mietrecht heute (2009) 24.00 28.00
40057 Nachbarrecht (2007) 34.50 39.50
40098 Nebenkosten/Heizkosten (5. überarbeitete Auflage 2012) 29.50 33.50
20032 Nebenkosten­Wegleitung (2010) 21.00 26.00
40052 Praxis­Ratgeber Hausbau (2007) 27.50 32.50
40091 Ratgeber: Hypotheken (2009) 29.00 29.00
40089 Ratgeber: Pensionierung (2011) 29.00 29.00
40092 Ratgeber: Unterhalt, Renovation, Sicherheit (2002) 35.00 40.00
40099 Ratgeber: Sicherheit (2006) 28.50 33.50
40020 Schnitt und Pflege der Gehölze im Garten (1992) 9.00 13.00
40085 Stockwerkeigentum (2012) 43.00 48.00
40087 Stockwerkeigentum (Broschüre, 16 Seiten) 5.00 8.00
20033 Vom Abschluss des Mietvertrages

bis zur Übergabe des Mietobjekts (1998) 9.00 13.00
20037 Wohneigentum in der Zürcher Steuererklärung ab 2009

Aktion bis 31.3.2013 16.00 21.00
40095 Wohnen und geniessen ab 50 (2005) 29.50 36.50
40024 Die Schweiz. Zivilprozessord. aus mietr. Perspektive (2011) 18.50 21.50
40026 Zyklen im Schweizer Immobilienmarkt (2011) 39.50 44.50
60006 Die geheimen Gärten von Zürich 55.00 66.90
60008 Die Blumen der Frauen 30.00 39.50

✁
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Unser Garten

Barbara Scalabrin­Laube,
im Wintergarten, Alten

Der Februar gehört nicht zu meinen
Lieblingsmonaten, denn zu oft ist es kalt
und grau und über dem Mittelland liegt
«der graue Deckel», eine dichte Hochnebel­
decke. Zwar freuen wir uns über unser «Vo­
geltheater» und gehen täglich in den Gar­
ten, um die Vögel mit Futter zu versorgen.
Nur allzu gern würden wir zudem im Garten
arbeiten, aber wenn die Gehölze geschnit­
ten sind und der Boden zu nass ist, bleibt
manchmal nichts zu tun. Umso mehr reizt
es mich jeweils, einen Strauss aus dem eige­

nen Garten zu schneiden, obwohl die Aus­
wahl kaum riesig sein dürfte, aber an pas­
senden Vasen fehlt es nicht. Wenige Zweige
passen z.B. in die schmale «Sparenberg­
Vase»1.

Ich gehe davon aus, dass ich kaum etwas
Blühendes finden werde: Die im Dezember
offenen Blüten der beiden Winterschnee­
bälle Viburnum tinus und Viburnum3 bod­
nantense wurden in den Frostnächten
braun und werden erst im frühen Frühjahr

1 Ein Design von Joris Sparenberg, aus einem
Stück Copolyester gezogen.

Zweige
für die Vase Mahonia Wintersun

Trend-Küchen
funktional

Besuchen Sie unsere Ausstellung
www.pfisterkuechen.ch

PFISTER KUCHEN
Turbenthal

Zunfthaus zur Zimmerleuten
«Haus zum Roten Adler»

Limmatquai 40
8001 Zürich

Nach dem
BraNd 2007 giNg
es aN deN Wieder-
aufBau. uNser

Beitrag: die elek-
trische total-
saNieruNg.

Infos über Referenzobjekte:
elektro-compagnoni.ch

• Park- und Grünanlagenreinigung

• Gartenumänderungen

• Heckenschnitt, maschinell
und von Hand

• Graben fräsen bei Flur- und
Waldstrassen

• Mulcharbeiten maschinell
inkl. Absaugen

• Laub und Abfall saugen

• Winterdienst

• Clean City Abfallbehälter und
Ascher für In- und Outdoor

• Clean City Unterflur-Abfall-
behälter

• Hundekotbeutel-Boxen

Kastellstrasse 6 • 8623 Wetzikon/ZH Email: info@rug-ag.ch
Telefon 044 948 24 24 • Fax 044 948 09 00 www.rug-ag.ch
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Unser Garten

Spazieren in einem steilen Laubmischwald
in Remigen AG gesehen hatte.

Für die Verbreitung im Garten haben die
Ameisen gesorgt: Sie sammeln die schwarz
glänzenden Samen wegen des Elaiosoms,
eines helles Anhängsels am Samen, welches
Glukose, Fruktose, Fette und Vitamin C ent­
hält. Im Bau trennen die fleissigen Insekten
das Elaiosom vom Samen ab und transpor­
tieren den Samen dann wieder hinaus. Wer
dies weiss, versteht, weshalb die jungen
Pflanzen oft in Ritzen und Spalten wachsen,
manchmal weit entfernt von einer mög­
lichen Mutterpflanze.

Helleborus foetidus heissen nicht nur
Stinkende Nieswurz (ihre Laubblätter sollen
stinken, wenn man sie zerreibt), sondern
auch Palmblatt­Schneerose, ein
Name, der von ihrer frühen Blü­
te und den dekorativen, schmal
gefingerten grünen Blättern
herkommt. Mir gefallen die
kleinen, hellgrünen Glöckchen
mit dem roten Saum an den
verzweigten Stängeln genauso
wie die «Palmblätter». In der
Vase halten sie gleich gut wie
im Steckschwamm, was nicht
für alle Pflanzen zutrifft.

Mein nächster Zweig
überlebt beispielsweise in
einem Gesteck kaum län­
ger als einen Tag. Beim Su­
chen nach weiterem Grün
habe ich nämlich zu mei­
ner Überraschung gesehen,
dass die Hamamelis3 inter­
media «Diane» (Zauber­
nuss) bereits blüht. Ihre ro­
ten strubbligen Blütenblätter
habe ich offensichtlich nicht
wahrgenommen, was mich
nicht erstaunt, denn leider

hat sie einen eher düsteren Platz im Garten
erhalten. Bloss wenn die Sonne kurz vor dem
Untergehen den stattlichen Strauch beleuch­
tet, fallen die Blüten wie kleine Flammen auf.

Nun wird mein Strauss doch reich wer­
den: Zu den roten Blüten passen die roten
Beeren der Skimmia japonica subsp. «Ro­
bert Fortune» bestens. Die beiden Skimmi­
en kultivieren wir in grossen Töpfen mit
saurem Substrat im Eingangsbereich, weil
ihre roten, elliptischen Beeren bis im Früh­
jahr dekorativ sind. Im Frühling sind die
weissen Blütenrispen eine weitere Zierde.
Allerdings haben unsere Vögel vor kurzem
entdeckt, dass die Beeren delikat schme­
cken, was mich wundert, hat doch während
der vergangenen Winter kein einziges Beer­

Viburnum x
bodnantense

Hagebutten
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wieder blühen. Daher konzentriere ich mich
auf bunte und immergrüne Blätter und
freue mich an den samtenen Knospen der
Magnolia 3 loebneri «Merril». Sie sehen
Weidenkätzchen ähnlich.

Gelbgrün – fast wie Blüten – leuchten die
Zweige des Euonymus japonicus «Aureus».
Der immergrüne Spindelstrauch ist nicht
sehr standfest, aber da ich ihn an einem
Sambucus (Holunder) hochgezogen und
festgebunden habe, hat er nach rund zehn
Jahren bereits eine Höhe von 150 cm er­
reicht. Vom Buchsbaumzünsler verschont
blieben unsere weissbunten Buxus semper­
virens «Elegantissima». Die Zweige dieses
Buchsbaums hellen meinen Strauss auf.

Vor einigen Tagen habe ich gesehen,
dass einzelne Helleborus foetidus (Stinken­
de Nieswurz), meine «Wegelagerer», wie

ich sie manchmal auch nenne, bereits blü­
hen. Ich suche nach einem Blütenstängel,
der mich nicht reut, da er ausgerissen
werden müsste, weil er mitten im Weg
wächst.

Diese einheimische Art der Gattung Hel­
leborus hat sich in unserm Garten anfäng­
lich schlecht etabliert, obwohl ich mich be­
mühte, ihnen einen guten Platz anzubieten,
nämlich im kalkhaltigen, lehmigen Halb­
rund, wo es halbschattig ist. Dort ver­
schwanden sie jedoch innert Kürze, aber
schon bald entdeckte ich junge Pflanzen auf
Kieswegen, überall am Hang, in Mauerrit­
zen und im Wäldchen. Offenbar brauchen
die stammbildenden Helleborus mit dem
hässlichen deutschen Namen einen gut
durchlässigen Boden, was ich nicht beachtet
hatte, obwohl ich die ersten Pflanzen beim

Hamamelis
intermedia «Diane»

Hedera colchica
«Arborescens»

Wer sucht, der
findet – auch im
Wintergarten.



Novoferm Schweiz AG
Büro Zürich
Stationsstrasse 4
8635 Dürnten

Telefon 055 260 33 22
Fax 055 260 33 23
zuerich@novoferm.ch
www.novoferm.ch

Ihr Spezialist für
Garagentore und Antriebe

Privat-, Industrie- und Brandschutztore und -türen, 24 Stunden Pikettdienst, Wartungen

Bruno Coduri GmbH Gipsergeschäft
innereVerputzarbeiten im Broëlberg 8
abgehängte Decken Kilchberg-Zürich
Leichtbauwände Tel. 044 715 53 00
Isolationen Fax 044 715 53 94
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chen gefehlt. Man lernt nie aus! Dies gilt
offenbar auch für Vögel.

Da die rote Hamamelis bereits blüht, hof­
fe ich, die zwei gelben Sorten (Hamamelis
mollis «Pallida» und H. intermedia «Arnold
Promise») ebenfalls in Blüte zu finden, aber
leider sind die braunen Knospen geschlos­
sen. Hingegen erweist sich die Vermutung,
dass die Sarcococca confusa (Schleimbeere,
Fleischbeere) blühen könnte, als richtig. Der
kleine immergrüne Strauch mit dem schö­
nen englischen Namen Christmas Box oder
Sweetbox hat seine unscheinbaren creme­
farbigen Blütenbüschel bereits geöffnet. Ei­
gentlich hätte ich ihn «riechen» müssen,
denn der Honigduft ist stark, aber es ist
wohl viel zu kalt. Im Haus hingegen wird der
Duft umwerfend sein!

Für den engen Hals der Vase habe ich
bereits genügend Zweige geschnitten, was

ich fast ein wenig bedaure, denn die gel­
ben Blüten der Mahonia «Wintersun», die
Fruchtstände des Strauchefeus (Hedera
colchica «Arborescens»), ein paar Zweige
mit Hagebutten, welche die Vögel übersehen
haben, eine dicke Knospe eines Rhododend­
ron, ein blühender Rosmarinzweig aus dem
Treibhaus und die dunkelgrünen Blätter
des portugiesischen Kirschlorbeers (Prunus
lusitanica) hätten ebenfalls zu meinem Win­
terstrauss gepasst.

Und wie wäre es mit ein paar Schnee­
glöckchen in der Vase? Selbstverständlich
blühen erste Lenzrosen genauso wie ein
vorwitziger Krokus und eine ausdauernde
Primel, aber die spare ich fürs nächste
Mal, wenn mir der Winter unangenehm ist
und ich trotzdem in den Garten gehen möch­
te oder ich Stoff für einen weiteren Artikel
brauche! ■



Über 100 Hauseigentümer haben uns in den vergangenen zwanzig Jahren über 1500 Wohnun-
gen und Gewerberäume anvertraut. Das ist nicht selbstverständlich, denn als gemeinnützige
öffentliche Stiftung der Stadt Zürich zählt die Stiftung PWG nicht immer zu den Meistbietenden.
Dafür gewinnen Sie ein paar schöne Gewissheiten:

■ Zeitlich unbegrenzte Aufnahme Ihres
Verkaufsobjekts in unserem Bestand
(kein Weiterverkauf, kein Umbau in
Eigentumswohnungen)

■ Werterhaltung dank nachhaltigen
Renovations- und Unterhaltsarbeiten

■ Bleiberecht für Ihre Mieter
■ Dauerhaft preisgünstige Mietzinse

STIFTUNG PWG | POSTFACH | 8026 ZÜRICH | TEL. 043 322 14 14 | WWW.PWG.CH

DIE STIFTUNG ZUR ERHALTUNG VON PREISGÜNSTIGEN WOHN- UND GEWERBERÄUMEN
DER STADT ZÜRICH (PWG) IST EINE GEMEINNÜTZIGE, ÖFFENTLICHE STIFTUNG DER
STADT ZÜRICH MIT EIGENER RECHTSPERSÖNLICHKEIT.

.WIR DANKEN ALLEN, VON DENENWIR.

.EIN HAUS KAUFEN DURFTEN.

Tramstrasse 68, 8050 Zürich
Telefon 044 311 90 62, Fax 044 311 77 67

www.lendenmann.ch

Alle Kaminfegearbeiten im mechanischen,
chemischen oder Hochdruckreinigungs-
Verfahren

Streicharbeiten an Blechgarnituren über Dach

Verkauf und Montage von Dach- und
Wohnraumdachfenstern

Estrichisolationen

Prompter Kontroll- und Reparaturservice

Kaminfeger- und Dach-Service

Bauherrentreuhand
und Beratungen

Objektanalysen, Bauabnahmen, Projektbetreuungen, Terminüberwachung

ARNO GIOVANOLI, Vorbühlstrasse 3, 8425 Oberembrach
044 865 32 17, a.giovanoli@swissonline.ch, www.bhtb.ch
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zeln und wachsen
können. Durch ein Be­
und Entwässerungs­
system wird die Ver­
sorgung des Substrats
mit Wasser und Nähr­
stoffen sichergestellt.

Im Indoorbereich
verändern vertikale
Gärten das Raumkli­
ma, indem sie die Luft­
feuchtigkeit erhöhen
und Staub binden,
von der positiven
Atmosphäre für Mit­
arbeiter und Besu­
cher ganz zu schwei­
gen. Für mehr Infos:
www.mobilane.nl. ■

Unser Garten
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BAUR & CIE AG
Seefeldstrasse 162 | Postfach | 8008 Zürich
Tel. +41 (0)44 389 60 60
www.bereuter-gruppe.ch/umbau

WIR FÜHREN DEN BAU – die Bereuter-Gruppe

UMBAU +
RENOVATION

Wir erhalten und
erneuern Bestehendes
für die Zukunft.
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Vertikale Gärten
drinnen und draussen
po. Puppy, der von Jeff Koons geschaffene blumenbewachsene
Terrier, der seit der Eröffnung des Guggenheim Museums Bilbao die
Besucher begrüsst, dürfte inzwischen so bekannt sein wie ein bunter
Hund. Mit seinen zwölf Metern Höhe (im Sitzen!) ist er ja auch nicht zu
übersehen. Etwas weniger bekannt, aber nicht minder spektakulär ist
der 24 Meter hohe vertikale Garten, welchen die Basler Architekten
Herzog & De Meuron für das CaixaForum in Madrid durch den Botani­
ker Patrick Blanc pflanzen liessen. Es geht aber durchaus etwas be­
scheidener.

Die holländische Firma
Mobilane b.v. entwickelt bei­
spielsweise in Zusammenarbeit
mit Architekten und Bauher­
ren Konzepte, die Wände und
Mauern dauerhaft begrünen. In
Rotterdam wurde eine «Hecke
am laufenden Meter» an meh­
reren Stellen erfolgreich gegen
Graffiti und Vandalismus ge­
pflanzt – schnell, nachhaltig,
sauber und ökologisch.

Der Entwickler und Her­
steller bietet auch ein neues
Begrünungssystem für Wände –
drinnen und draussen – an. Wo
nicht genügend Platz für Bäume
ist, kann vertikales Grün für die
Produktion von Sauerstoff so­
wie die Absorption von Fein­
staub und Lärm sorgen. Die grü­
nen Module sind offenbar
einfach auf Mass zu bringen und
sollen auch einfach zu montie­
ren sein. Sie sind mit einem
speziell entwickelten Substrat
gefüllt, in dem die Pflanzen wur­Fo
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Aus den Sektionen

«Meine Zukunft selbst bestimmen»
Informationsveranstaltung
zum neues Kindes- und Erwachsenenschutzrecht und zu der neu
zuständigen Behörde für die Gemeinden des Bezirks Hinwil

Wann Mittwoch, 20. März 2013, 19.30 Uhr – ca. 21. 30 Uhr

Wo Gasthof Hirschen, Zürichstrasse 2, 8340 Hinwil

Referenten Herr Werner Wenger, Notar Grüningen;
Frau Marta Friedrich lic. iur., Präsidentin der Kindes­ und
Erwachsenenschutzbehörde des Bezirks Hinwil

Herr Werner Wenger wird Ihnen an diesem Abend das neue Recht, gültig ab
1. Januar 2013, in seinen Grundzügen näher bringen und Sie über die Möglichkeiten
rund um Vorsorgeauftrag, Patientenverfügung etc. informieren.
Frau Marta Friedrich lic. iur., Präsidentin der neuen Kindes­ und Erwachsenenschutzbe­
hörde, stellt Ihnen die neue Behörde, die Organisation und ihre Arbeitsweise vor.
Im Anschluss an die Ausführungen stellen sich die Referentin, der Referent, Ihren
Fragen.

Wir freuen uns auf eine interessierte Zuhörerschaft.

Voranzeige

Generalversammlung HEV Zürich
Donnerstag, 25. April 2013, Kongresshaus Zürich
Anträge von Mitgliedern, die an der Generalversammlung behandelt werden sollen,
sind dem Vorstand bis spätestens Ende Februar schriftlich einzureichen (§15 der
Statuten vom 15. April 2010).
Die Einladung wird den Mitgliedern mit dem Jahresbericht Ende März zugestellt.

Neuhofstrasse 52
CH-8315 Lindau/Zürich
Tel. 052 345 21 22
www.faellag.ch

Erfahren, sicher, schnell, kostengünstig

Spezialfällarbeiten

◗ Fällarbeit

◗ Hackarbeit

◗ Stockfräsen

Verlangen Sie unsere
detaillierten Unterlagen

T r e p p e n l i f t e

HÖGG Liftsysteme AG
CH-9620 Lichtensteig
Telefon 071 987 66 80

R o l l s t u h l l i f t e

S i t z l i f t e

A u f z ü g e

www.hoegglift.ch



… macht Ihr Haus trocken!

Nasse Wände?
Feuchte Keller?
Das gute Gefühl, in den besten Händen zu sein.

70.000 erfolgreiche Sanierungen in der ISOTEC-Gruppe. Wir gehen systematisch vor –
von der Analyse bis zur Sanierung. Für ein gesundes Wohnklima und die Wertsteigerung
Ihrer Immobilie. Rufen Sie uns an. Wir helfen gerne weiter!

Hürlimann Bautenschutz AG
Tel. 052 / 346.26.26

www.huerlimann-bautenschutz.ch oder www.isotec.ch
Am Dorfbach 40 • CH-8308 Illnau

Schöner wohnen und arbeiten
Für kleine oder grössere Projekte bieten
wir die nötige Erfahrung, das Know-
how sowie eine moderne Produktions-
werkstätte. Besuchen Sie unsere Web-
site und kontaktieren Sie uns:
www.winkler-schreinerei.ch

WINKLER SCHREINEREI
INNENAUSBAU AG
Ausstellung: Kilchbergstr. 33
8134 Adliswil

Tel. 044 710 62 14
info@winkler-schreinerei.ch
www.winkler-schreinerei.ch
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Richterswil www.hev-richterswil.ch
P: Othmar Zottele
R: keine tel. Auskünfte; pers. Auskünfte

in der Regel am 2. Donnerstag jeden
Monats im Gemeindehaus, 1. Stock

Rüti und Umgebung www.hev-rueti.ch
P: Richard Cathrein

Tel. 055 251 00 51, Fax 055 251 00 50
R: Thomas Honegger lic.iur. RA, Inhaber
Zürcher Notarpatent, Tel. 055 246 31 50

Christoph Lerch lic.iur. RA
Tel. 044 210 11 55
E-Mail: rechtsberatung@hev-rueti.ch

Schlieren www.hev-schlieren.ch
P: Peter Voser
R: Mo–Fr: 8.30–12.00/13.30–17.00

HEV Limmattal, Tel. 044 250 22 20

Thalwil–Rüschlikon–Oberrieden
www.hev-rueschlikon.ch

P: Philipp Hüppi, philipp.hueppi@hev­thalwil.ch
Etzlibergstr. 41, 8800 Thalwil

R: Mo–Fr: 18.00–19.00
Hansruedi Schneider, Tel. 044 724 19 87

Uster www.hev-uster.ch
P: Rolf Denzler, Tel. 044 292 32 14
R: Mo–Fr: 8.30–12.00/13.30–17.00

Tel. 044 250 22 22

Wädenswil www.hev-waedenswil.ch
GS:Acanta AG info(@)hev­waedenswil.ch

Tel. 044 789 88 90
P: Christian J. Huber

Wallisellen und Umgebung
www.hev-wallisellen.ch

P: René Keller rene.keller@hev­wallisellen.ch
c/o Keller Immobilien­Treuhand AG
Kirchstrasse 1, 8304 Wallisellen
Tel. 044 800 85 85, Fax 044 800 85 90

R: RA Dr. Stefan Schalch
RA lic. iur. Christopher Tillman
Legis Rechtsanwälte AG
Forchstr. 2, Kreuzplatz, 8032 Zürich
Mo–Fr: 9.00–12.00/14.00–17.00
Tel. 044 560 80 08

Weiningen www.hev-weiningen.ch
P: Dr. Furio Molteni
R: Mo–Fr: 8.30–12.00/13.30–17.00

HEV Limmattal, Tel. 044 250 22 20

Wetzikon www.hev-wetzikon.ch
GS:HEV Wetzikon und Umgebung

8620 Wetzikon
Tel. 044 932 44 77, Fax 044 939 12 36
info@hev­wetzikon.ch

P: Annelies Schneider­Schatz
Tel. 044 939 11 87
praesi@hev­wetzikon.ch

R: Peterhans Mario lic.iur. RA
Tel. 044 931 00 31
rechtsdienst@hev-wetzikon.ch
Eugen Iten
Tel. 043 488 20 20
rechtsdienst2@hev-wetzikon.ch

Region Winterthur www.hev-win.ch
GS:Lagerhausstrasse 11, info@hev­win.ch

8401 Winterthur,
Tel. 052 212 67 70, Fax 052 212 67 72

P: Markus Hutter
R: Mo–Fr: 9.00–11.30

pers. Beratung nach Vereinbarung

Zürich www.hev-zuerich.ch
GS:Albisstrasse 28, hev@hev­zuerich.ch

Postfach, 8038 Zürich
Tel. 044 487 17 00, Fax 044 487 17 77

P: Dr. Christian Steinmann
R: Mo–Fr: 8.00–12.00/13.00–17.00

Tel. 044 487 17 17
persönliche Beratung nach Vereinbarung
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Dübendorf www.hev-duebendorf.ch
P: Jörg Gossweiler

joerg.gossweiler@hev­duebendorf.ch
Zimikerried 20, 8603 Schwerzenbach
Tel. 044 820 03 43, Fax 043 355 24 59

R: persönliche Auskünfte nach telefonischer
Vereinbarung

Engstringen www.hev-engstringen.ch
P: Fritz Rakeseder
R: Mo–Fr: 8.30–12.00/13.30–17.00

HEV Limmattal, Tel. 044 250 22 20

Horgen www.hev-horgen.ch
GS:Baumgartner Immobilien AG,

Einsiedlerstrasse 159, 8810 Horgen,
Tel. 044 725 21 14

P: Bruno Cao info@hev­horgen.ch
R: RA lic. iur. Martina Sieber Lüscher

Mediatorin SVM
Di: 14.00–16.00, Tel. 044 770 13 77

Kilchberg www.hev-kilchberg.ch
P: Jürg Lehner info@hev­kilchberg.ch

Bergstrasse 12, 8802 Kilchberg
Tel. 044 715 40 14, Fax 044 715 55 72

Kloten www.hev-kloten.ch
GS:Treuhand Abt AG, 8152 Glattbrugg

Barbara Zika, Tel. 044 874 46 46
P: Jürg Egger
R: Egger Immobilien, Jürg Egger,

mail@egger-immobilien.ch,
Birchwilerstrasse 4, 8303 Bassersdorf,
Telefon 044 803 03 04,
Mo–Fr: 8.00–12.00/13.30–17.30

Küsnacht www.hev-kuesnacht.ch
P: Markus Dudler
R: Mo–Fr: 8.00–12.00/13.30–17.00

Tel. 044 266 15 00

Meilen www.hev-meilen.ch
P: Dr. Toni Fischer toni_fischer@bluewin.ch

Dorfstrasse 94, 8706 Meilen
Tel. 044 923 31 91, Fax 044 923 01 59

R: Mo–Fr: übliche Bürozeit

Sektionen-Info
P: Präsident/in
VP: Vizepräsident/in
R: tel. Rechtsauskunft, wo keine separate

Tel.­Nr., erteilt P/GS Auskünfte
GS: Geschäftsstelle

Adliswil www.hev-adliswil-langnau.ch
P: Barbara Gautschi

info@hev­adliswil­langnau.ch
c/o Entrée Arch., Albisstr. 68, 8134 Adliswil
Tel. 043 377 19 19, Fax 043 377 19 17

R: keine persönlichen Auskünfte,
nur tel. Auskünfte, kein Aktenstudium

Albis www.hev-albis.ch
P: René Homberger
R: Mo–Fr: 8.30–11.30/13.30–16.00,

Tel. 044 763 70 80

Birmensdorf – Uitikon – Aesch
www.hev-birmensdorf.ch

P: Caesar Pelloli info@hev­birmensdorf.ch
Rebhalde 13, 8903 Birmensdorf
Tel. 044 737 11 19

R: Mo–Fr: 8.30–12.00/13.30–17.00
HEV Limmattal, Tel. 044 250 22 20

Bülach www.hev-buelach.ch
P: Christian Weber hev.buelach@bluewin.ch

Postfach 516, 8180 Bülach
Tel. 076 321 18 27

R: Mo–Fr: 18.30–20.00
Jakob Meier, Tel. 044 860 73 65

Dielsdorf www.hev-dielsdorf.ch
P: Ernst Schibli
R: Tel. 044 840 60 36

Dietikon – Urdorf
www.hev-dietikon-urdorf.ch

P: Hans Schenk info@hev­dietikon­urdorf.ch
Staffelackerstrasse 25, 8953 Dietikon
Tel. 044 741 45 30, Fax 044 741 45 30

R: Mo–Fr: 8.30–12.00/13.30–17.00,
HEV Limmattal, Tel. 044 250 22 20
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Tel. 044 493 43 43
www.grobmetallbau.ch

LÄSSER reinigt besser!
Teppich- und Polsterreinigung AG
+ Leder Fässler (Lederpflege)
Sonnentalstrasse 5, 8600 Dübendorf
Ihre professionelle Reinigung für:
➢ Spannteppiche / Polstergruppen im Heimservice
➢ Lederpolster und Lederbekleidung
➢ lose Teppiche, Orientteppiche mit Abhol- und Lieferdienst
➢ Teppichreparaturen
➢ Vorhänge und Bettfedern
➢ Räumungen und Entsorgungen

B O N
Gegen Abgabe dieses Bons erhalten Sie

10% Rabatt
auf Ihren nächsten
Reinigungsauftrag!
(Nicht mit anderen Aktionen kumulierbar)

Hotline für Lieferdienst
und Heimservice: 044 824 49 49

teppich-reinigungen.ch

✄
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Die Seite des Präsidenten

Argumentationsnotstand

Nationalrat
Hans Egloff,

Präsident
HEV Kanton Zürich

Am 3. März 2013 stimmen wir über eine
Steuergesetz­Änderung des Kantonsrates
ab. Es geht um eine moderate Anpassung
bzw. Senkung der Grundstückgewinn­
steuern. Da die Erträge aus dieser Steuer
vollumfänglich in die Kasse der Gemeinden
fliessen, wehren sich nun einige Gemeinden
bzw. Gemeindepräsidenten und Finanzvor­
stände gegen diese Vorlage.

Anlässlich einer Pressekonferenz der
Gemeinden war Seltsames zu hören. Nach
Ansicht der Gemeindepräsidenten gibt es
keinen Grund, die Grundstückgewinnsteu­
er zu senken. Schliesslich tragen vor allem
die Gemeinden mit ihren Investitionen dazu
bei, dass der Wert eines Grundstückes stei­
ge und nicht etwa dessen Eigentümer. Es sei
daher angebracht, dass der Verkäufer eines
Grundstücks einen Teil des Gewinns der
Gemeinde abliefern müsse. Diese brauch­
ten das Geld, damit sie wieder in Strassen,
Wasserleitungen oder in den öffentlichen
Verkehr investieren könnten.

Mit Verlaub, diese Argumentation ist
einfach nur völlig «daneben»! Die Zeiten, in
denen die Grundstücke wegen eines neuen
Hallenbades, Kindergarten oder ähnlicher
Einrichtungen Wertsteigerungen erfuhren,
sind längst vorbei. Wenn heute Grund­
stücke an Wert gewinnen, so hat dies vor
allem mit der konjunkturellen Situation und
insbesondere mit der Marktsituation zu tun.
Die Investitionen in die öffentlichen Ver­
kehrsinfrastrukturen werden vornehmlich
vom Kanton getätigt und die Kosten für die
Werke (Wasser, Abwasser, Kehricht etc.)
müssen von Gesetzes wegen deckend über
Gebühren erhoben werden.

Der Vorlage des Kantonsrates will die
Grundstückgewinnsteuer fair gestalten und

der heutigen Realität anpassen. Der Spe­
kulation wird über einen entsprechenden
Zuschlag bei kurzer Haltedauer weiterhin
vorgebeugt. Die Änderung kompensiert
indirekt die aufgelaufene Teuerung. Diese
zu besteuern, erscheint wohl unter keinem
Titel als gerecht.

Angesichts des Umstandes, dass die
Grundstückgewinnsteuern, die nicht
zweckgebunden sind, vollumfänglich in die
Gemeindekassen fliessen, ist die Haltung
der Gemeindevertreter irgendwie nach­
vollziehbar. Die Reduktion beträgt – über
alle Gemeinden im Kanton Zürich – wohl
weniger als 75 Millionen Franken. Diesem
Betrag steht entgegen, dass für dieses Jahr
37 der 171 Gemeinden im Kanton ihren
Steuerfuss gesenkt haben. Dieser Einbusse
steht auch entgegen, dass die Grundeigen­
tümer allein 2012 aufgrund der geringeren
möglichen Schuldzinsabzüge rund 200 Mil­
lionen Franken mehr an Steuern im Kanton
Zürich abgeliefert haben als noch im Jahre
2008. Die Grundstückgewinnsteuer soll
nicht abgeschafft werden, aber wenigs­
tens fair ausgestaltet sein. Ich stimme daher
am 3. März 2013 JA! ■

• Sonnen & Lamellenstoren

• Rollladen-Reparatur-Service

• Neuanfertigungen

Jetzer Storen GmbH
In der Wässeri 16, 8047 Zürich
Tel. 044 401 07 47, Fax 044 401 07 48
e-mail: jetzer-storen@bluewin.ch

UHLENBROCK AG
Bauspenglerei
Bedachungen

Hohlstrasse 413
8048 Zürich
Tel. 044 4011460
Fax 044 4011461



AZB
Postfach
8038 Zürich

AZB
Postfach
8038 Zürich


